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Amtsblatt 
der 

Freien Hansestadt Bremen 

2015 Verkündet am 21. Dezember 2015 Nr. 278 

 

 

Ergänzung und Änderung der Verwaltungsvorschriften  
zur Landeshaushaltsordnung 

Vom 15. Dezember 2015 

(1) Nach § 5 der Haushaltsordnung der Freien Hansestadt Bremen (Landes-
haushaltsordnung - LHO -) vom 25. Mai 1971 (Brem.GBl. S. 143 ― 63-c-1) zuletzt 
geänderte durch Gesetz vom 10. Juli 2014 (GVBl. I Nr. 28) ändere und ergänze ich 
nach Anhörung und - soweit erforderlich - im Einvernehmen mit dem Rechnungshof 
der Freien Hansestadt Bremen die nachstehend unter I, II und III aufgeführten 
Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung (VV-LHO) zu § 23, zu § 44 
und zu § 59. 

(2) Die nachstehend unter I, II und III genannten Ergänzungen und Änderungen 
treten mit Wirkung vom 1. Januar 2016 in Kraft. 

Bremen, den 15. Dezember 2015 

Die Senatorin für Finanzen 
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I. Die VV-LHO zu § 23 erhält folgende Fassung: 

Zu § 23 Landeshaushaltsordnung (Zuwendungen) 

Inhalt 

Nr. 1 Zum Begriff der Zuwendung 

Nr. 2 Zuwendungsarten 

Nr. 3 Grundsätze der Veranschlagung 

Anlage 1 ( zu Nr. 1.2.4 zu § 23) 

Abgrenzung der Zuwendungen von den Entgelten aufgrund  
von zivilrechtlichen Verträgen, die unmittelbar den Preisvorschriften  

für öffentliche Aufträge unterliegen 

1. Zum Begriff der Zuwendungen 

1.1 Zuwendungen sind Leistungen an Stellen außerhalb der bremischen Ver-
waltung zur Erfüllung bestimmter Zwecke. Dazu gehören zweckgebundene 
Zuschüsse, Zuweisungen, Schuldendiensthilfen und andere nicht rückzahl-
bare Leistungen sowie zweckgebundene Darlehen und andere bedingt oder 
unbedingt rückzahlbare Leistungen. Bedingt rückzahlbare Leistungen sind 
alle Zuwendungen, deren Rückzahlung an den Eintritt eines anderen als in 
Nummer 2 der Allgemeinen Nebenbestimmungen (Anlagen 1, 2 und 3 zu 
Nummer 6.1 der VV zu § 44 LHO) genannten künftigen ungewissen Ereig-
nisses gebunden ist. Als zweckgebundener Zuschuss gilt auch die Zahlung 
auf Grund einer Verlustdeckungszusage. 

1.2 Keine Zuwendungen sind insbesondere 

1.2.1 Sachleistungen (vgl. Nummer 1 zu § 63), soweit nicht Nummer 1.3. gilt, 

1.2.2 Leistungen, auf die der Empfänger einen dem Grund und der Höhe nach 
unmittelbar durch Rechtsvorschriften begründeten Anspruch hat, 

1.2.3 Ersatz von Aufwendungen (§ 91 Satz 1 Nummer 1), 

1.2.4 Entgelte auf Grund von Verträgen, die den Preisvorschriften für öffentliche 
Aufträge unterliegen (siehe Anlage 1), 

1.2.5 satzungsmäßige Mitgliedsbeiträge einschließlich Pflichtumlagen. 

1.3 Sollen Sachen oder geldwerte Rechte anderen zur Erfüllung bestimmter 
Zwecke unentgeltlich oder beträchtlich unter Wert zur Verfügung gestellt 
werden, so ist dies als Zuwendung und nicht als Sachleistung im Sinne von 
Nummer 1.2.1 zu behandeln, wenn die Sachen und geldwerten Rechte zu 
diesem Zweck von der Freien Hansestadt Bremen erworben werden sollen 
oder erworben worden sind. 

  

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BremLHO&p=23
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVVLHO&name=VVLHO_44_1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVVLHO&name=VVLHO_44_2
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVVLHO&name=VVLHO_44_3
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVVLHO_44&name=ANL1
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVVLHO_44&name=ANL2
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVVLHO_44&name=ANL3
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BremLHO&p=63
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BremLHO&p=91
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVVLHO_23&name=ANL1
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2. Zuwendungsarten 
Folgende Zuwendungsarten werden unterschieden: 

2.1 Zuwendungen zur Deckung von Ausgaben des Zuwendungsempfängers für 
einzelne abgegrenzte und in der Regel zeitlich befristete Vorhaben (Projekt-
förderung), 

2.2 Zuwendungen zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines nicht abge-
grenzten Teils der Ausgaben des Zuwendungsempfängers (institutionelle 
Förderung). Die institutionelle Förderung kann sich auch nur auf einen 
abgegrenzten Teil des Zuwendungsempfängers beziehen. Gegenstand der 
Förderung ist der durch Satzung oder entsprechende Regelungen fest-
gelegte Zweck des Zuwendungsempfängers. 

3. Grundsätze für die Veranschlagung 

3.1 Ausgaben für Zuwendungen sollen nur veranschlagt werden, wenn der 
Zuwendungszweck durch die Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder 
sonstigen Gewährleistungen (§ 39) nicht erreicht werden kann. Ausgaben für 
nicht rückzahlbare Zuwendungen sollen nur veranschlagt werden, soweit der 
Zweck nicht durch unbedingt oder bedingt rückzahlbare Zuwendungen 
erreicht werden kann. 

3.2 Verpflichtungsermächtigungen für Zuwendungen sollen nur veranschlagt 
werden, wenn es erforderlich ist, dass sich die Freie Hansestadt Bremen 
gegenüber dem Zuwendungsempfänger rechtlich verpflichtet, in künftigen 
Haushaltsjahren Zuwendungen zu gewähren. 

3.3 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Zuwendungen zu Baumaß-
nahmen, größeren Beschaffungen und größeren Entwicklungsvorhaben sind 
getrennt von den übrigen Zuwendungsmitteln zu veranschlagen, wenn die 
hierfür vorgesehenen Zuwendungen mehr als insgesamt 250 000 Euro 
betragen. Die Senatorin für Finanzen kann Ausnahmen hiervon zulassen. 
Werden Zuwendungen für Baumaßnahmen, größere Beschaffungen und 
größere Entwicklungsvorhaben einzeln veranschlagt, ist § 24 Absatz 4 zu 
beachten. 

3.4 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für einzeln veranschlagte 
Zuwendungen zur institutionellen Förderung dürfen erst veranschlagt 
werden, wenn der Zuwendungsempfänger einen Haushalts- oder Wirt-
schaftsplan vorgelegt hat. Der Plan muss alle zu erwartenden Einnahmen 
und voraussichtlich zu leistenden Ausgaben sowie einen Organisations- und 
Stellenplan enthalten. Eine Übersicht über das Vermögen und die Schulden 
sowie über die voraussichtlich einzugehenden Verpflichtungen zu Lasten 
künftiger Jahre ist als Anlage beizufügen, soweit sich dies nicht schon aus 
den Bilanzen oder dem Haushalts- oder Wirtschaftsplan ergibt. Kann der 
endgültige Haushalts- oder Wirtschaftsplan nicht rechtzeitig vorgelegt 
werden, ist ein vorläufiger Haushalts- oder Wirtschaftsplan der Veranschla-
gung zugrunde zu legen. Der zuständige Senator kann im Einvernehmen mit 
der Senatorin für Finanzen von diesen Erfordernissen absehen, soweit sie für 
die Veranschlagung nicht erforderlich sind oder soweit dies wegen eines 
Zweijahreshaushaltes geboten ist. Zur Haushaltsaufstellung legt das Ressort 
der Senatorin für Finanzen eine Bestätigung vor, dass die notwendigen 
Unterlagen vorgelegen haben und geprüft wurden (Anlage 2). 

http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BremLHO&p=39
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BremLHO&p=24
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BremLHO&p=24&x=4
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3.4.1 Der Haushalts- und Wirtschaftsplan soll in der Form dem Haushaltsplan der 
Freien Hansestadt Bremen entsprechen und nach den für diese geltenden 
Grundsätzen aufgestellt sein. 

3.4.2 Wird nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung gebucht, 
entspricht der Wirtschaftsplan der jeweiligen Gewinn- und Verlustrechnung. 
Eine Überleitungsrechnung auf Einnahmen und Ausgaben ist beizufügen, 
soweit sie für die Bemessung der Zuwendung erforderlich ist. 

3.5 Bei der Veranschlagung sind insbesondere die §§ 6, 7 und 17 Absatz 2 LHO 
sowie § 5 Absatz 1 in Verbindung mit § 14 des Gesetzes zur Förderung der 
Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft zu beachten. 

3.6 Werden für denselben Zweck Ausgaben oder Verpflichtungsermächtigungen 
zu Zuwendungen von mehreren Stellen der Freien Hansestadt Bremen oder 
sowohl von der Freien Hansestadt Bremen als auch von anderen Gebiets-
körperschaften veranschlagt, sollen die Zuwendungsgeber Einvernehmen 
über die für diese Veranschlagung geltenden Grundsätze herbeiführen. 

3.7 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen übergeordneter 
Ziele - insbesondere Förderprogramme -, die Zuwendungen zur Projekt-
förderung vorsehen, sollen nur veranschlagt werden, wenn die Ziele hin-
reichend bestimmt sind, um eine spätere Erfolgskontrolle zu ermöglichen 
(Zielerreichungs-, Wirksamkeits- und Wirtschaftlichkeitskontrolle). 

3.8 Projektförderungen für denselben Zweck sind grundsätzlich auf bis zu 5 
aufeinanderfolgende Jahre zu befristen. Ausnahmen von Satz 1 sind zu 
begründen. 

Anlage 1 

Abgrenzung der Zuwendungen von den Entgelten aufgrund  
von zivilrechtlichen Verträgen, die unmittelbar den Preisvorschriften  

für öffentliche Aufträge unterliegen 

1. Verträge, die unmittelbar den Preisvorschriften für öffentliche Aufträge unter-
liegen, sind alle gegenseitigen Verträge, in denen die Erbringung von 
Leistungen gegen Entgelt vereinbart wird. 

1.1 Zu den Verträgen zählen insbesondere Kauf-, Miet-, Pacht-, Werk- und 
Werklieferungsverträge sowie sonstige gegenseitige Verträge, sofern der 
Entgeltsverpflichtung der Freien Hansestadt Bremen eine für dieses Entgelt 
zu erbringende Leistung des Vertragspartners gegenübersteht. 

1.2 Leistungen sind alle Lieferungen und sonstigen Leistungen einschließlich 
Dienstleistungen. 

1.3 Die Leistung kann unmittelbar gegenüber der Freien Hansestadt Bremen 
oder in deren Auftrag gegenüber einem Dritten erbracht werden. 

1.4 Die Leistung muss der Freien Hansestadt Bremen oder dem Dritten grund-
sätzlich zur vollen Verfügung überlassen werden. 

  

http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BremLHO&p=6
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BremLHO&p=7
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BremLHO&p=17
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BremLHO&p=17&x=2
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=StabG&p=5
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=StabG&p=5&x=1
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2. Aus Nummer 1 folgt, dass Zuwendungen im Sinne des § 23 insbesondere 
alle Geldleistungen der Freien Hansestadt Bremen sind, 

2.1 die dem Empfänger zur Erfüllung seiner eigenen Aufgaben, an deren 
Förderung die Freie Hansestadt Bremen ein erhebliches Interesse hat, 
gewährt werden und 

2.2 die dem Empfänger mit bestimmten Bedingungen und Auflagen für die 
Mittelverwendung zur Verfügung gestellt werden, ohne dass die Geldleistung 
ein Entgelt für eine Leistung im Sinne der Nummer 1 ist, und 

2.3 bei denen der Empfänger der Freien Hansestadt Bremen oder dem Dritten 
nicht die Verfügungsbefugnis im Sinne von Nummer 1.4 einräumt. 

3. Bei der Prüfung der Voraussetzungen der VV Nummer 1.2.4 zu § 23 ist ein 
unangemessener Verwaltungsaufwand zu vermeiden. 

4. Auf Verträge im Sinne der Nummer 1 finden insbesondere folgende Preisvor-
schriften in der jeweils geltenden Fassung Anwendung: 

4.1 auf alle Leistungen mit Ausnahme von Bauleistungen 
die Verordnung PR Nummer 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen 
vom 21. November 1953 (Bundesanzeiger Nr. 244 vom 18. Dezember 1953), 
zuletzt geändert durch die Verordnung zur Änderung preisrechtlicher Vor-
schriften 1/89 vom 13. Juni 1989 (BGBl. I S. 1094). 

4.2 auf Bauleistungen 
die Verordnung PR Nummer 1/72 über die Preise für Bauleistungen bei 
öffentlichen oder mit öffentlichen Mitteln finanzierten Aufträgen vom 6. März 
1972 (Bundesgesetzblatt I S. 293, Bundesanzeiger Nr. 49 vom 10. März 
1972) 1, zuletzt geändert durch die Verordnung zur Änderung preisrechtlicher 
Vorschriften vom 1/89 vom 13. Juni 1989 (BGBl. I S. 1094). 

4.3 auf alle Leistungen nach den Nummern 4.1 und 4.2 zusätzlich die 
Verordnung PR Nummer 4/72 über die Bemessung des kalkulatorischen 
Zinssatzes vom 17. April 1972 (Bundesanzeiger Nr. 78 vom 25. April 1972). 

  

                                            
1
  Aufgehoben durch VO vom 16. Mai 1999 (BGBl. I S. 1419) 

http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BremLHO&p=23
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KalkZinsV
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KalkZinsV


Nr. 278 Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 21. Dezember 2015 1370 

 

II. Die VV-LHO zu § 44 erhält folgende Fassung: 

Zu § 44 Landeshaushaltsordnung (Zuwendungen, Verwaltung von Mitteln 
oder Vermögensgegenständen) 

Inhalt 

Zu § 44 Absatz 1: Zuwendungen 

Nr. 1 Bewilligungsvoraussetzungen 

Nr. 2 Finanzierungsarten, Höhe der Zuwendung 

Nr. 3 Antragsverfahren 

Nr. 4 Bewilligung 

Nr. 5 Nebenbestimmungen zum Zuwendungsbescheid 

Nr. 6 Zuwendungen für Baumaßnahmen 

Nr. 7 Auszahlung der Zuwendung 

Nr. 8 Unwirksamkeit, Rücknahme oder Widerruf des Zuwendungsbescheides, 

Rückforderung der Zuwendung und Verzinsung 

Nr. 9 Überwachung der Verwendung 

Nr. 10 Nachweis der Verwendung 

Nr. 11 Prüfung des Verwendungsnachweises 

Nr. 11a Erfolgskontrolle 

Nr. 12 Weitergabe von Zuwendungen durch den Zuwendungsempfänger 

Nr. 13 Zuwendungen zur Projektförderung an Gebietskörperschaften und 

Zusammenschlüsse von Gebietskörperschaften 

Nr. 14 Zuwendungen auf Kostenbasis 

Nr. 15 Fälle von geringer finanzieller Bedeutung 

Nr. 16 Besondere Regelungen 

Nr. 17 Sondervermögen 

Zu § 44 Absatz 2: Verwaltung von Mitteln oder Vermögensgegenständen 

Nr. 18 Zum Begriff 

Nr. 19 Voraussetzungen 

Nr. 20 Verfahren 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BremLHO&p=44
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVVLHO&p=44
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVVLHO&p=44&x=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVVLHO&name=VVLHO_44_1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVVLHO&name=VVLHO_44_2
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVVLHO&name=VVLHO_44_3
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVVLHO&name=VVLHO_44_4
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVVLHO&name=VVLHO_44_5
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVVLHO&name=VVLHO_44_7
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVVLHO&name=VVLHO_44_8
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVVLHO&name=VVLHO_44_9
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVVLHO&name=VVLHO_44_10
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVVLHO&name=VVLHO_44_11
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVVLHO&name=VVLHO_44_12
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVVLHO&name=VVLHO_44_12
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVVLHO&name=VVLHO_44_13
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVVLHO&name=VVLHO_44_14
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVVLHO&name=VVLHO_44_15
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVVLHO&name=VVLHO_44_16
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVVLHO&name=VVLHO_44_17
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVVLHO&name=VVLHO_44_18
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVVLHO&p=44
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVVLHO&p=44&x=2
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVVLHO&name=VVLHO_44_19
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVVLHO&name=VVLHO_44_20
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVVLHO&name=VVLHO_44_21
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Anlage 1 (zu Nummer 5.1 zu § 44) Allgemeine Nebenbestimmungen für 

Zuwendungen zur institutionellen Förderung (ANBest-I) 

Anlage 2 (zu Nummer 5.1 zu § 44) Allgemeine Nebenbestimmungen für 

Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) 

Anlage 3 (zu Nummer 5.1 zu § 44) Allgemeine Nebenbestimmungen für 

Zuwendungen zur Projektförderung an Gebietskörperschaften und 

Zusammenschlüsse von Gebietskörperschaften (ANBest-Gk) 

Anlage 4 (zu Nummer 7 zu § 44) Baufachliche Nebenbestimmungen (NBest-Bau) 

Anlage 5 (zu Nummer 16.2 zu § 44) Grundsätze für Förderrichtlinien 

Zu § 44 Absatz 1 Zuwendungen 

1. Bewilligungsvoraussetzungen 

1.1 Zuwendungen sollen nur bewilligt werden, wenn der Zweck durch Über-
nahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Gewährleistungen nicht 
erreicht werden kann. Nicht rückzahlbare Zuwendungen sollen nur bewilligt 
werden, soweit der Zweck nicht durch unbedingt oder bedingt rückzahlbare 
Zuwendungen erreicht werden kann. 

1.2 Zuwendungen dürfen nur solchen Empfängern bewilligt werden, bei denen 
eine ordnungsgemäße Geschäftsführung gesichert erscheint und die in der 
Lage sind, die bestimmungsgemäße Verwendung der Mittel zu gewährleisten 
und nachzuweisen. Zuwendungen dürfen demselben Zuwendungsempfänger 
nicht neu bewilligt werden, wenn die Prüfung der vorgelegten Nachweise 
Anhaltspunkte bietet, die der Bewilligung entgegenstehen. Bei Zuwendungen 
für Baumaßnahmen und Beschaffungen muss der Empfänger auch in 
finanzieller Hinsicht die Gewähr für eine ordnungsgemäße Verwendung und 
Unterhaltung der Anlagen bieten. Eine Anfinanzierung von Vorhaben, deren 
Gesamtfinanzierung nicht gesichert ist, ist unzulässig. Zuwendungen für 
Baumaßnahmen in angemieteten Räumen sollen nur bewilligt werden, wenn 
der Verwendungszweck durch einen langfristigen Mietvertrag oder durch 
Festschreibung der Nutzung gesichert werden kann. 

1.3 Zuwendungen zur Projektförderung (VV Nummer 2.1 zu § 23) dürfen nur für 
solche Vorhaben bewilligt werden, die noch nicht begonnen worden sind. Ein 
Vorhaben ist grundsätzlich begonnen, sobald dafür entsprechende Liefe-
rungs- und Leistungsverträge abgeschlossen sind. Bei Baumaßnahmen 
gelten Planung, Baugrunduntersuchung, Grunderwerb und Herrichten des 
Grundstücks (zum Beispiel Gebäudeabbruch, Planieren) nicht als Beginn des 
Vorhabens, es sei denn, sie sind alleiniger Zweck der Zuwendung.  
Satz 1 gilt nicht bei der Fortsetzung jährlich wiederkehrender Vorhaben, für 
die im Haushaltsplan des Vorjahres Ausgaben bereitgestellt worden sind und 
für die eine Änderung der Förderungsvoraussetzungen nicht eingetreten ist. 
 

  

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVVLHO&name=VVLHO_44_ANL1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVVLHO&p=44
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVVLHO&name=VVLHO_44_ANL2
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVVLHO&p=44
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVVLHO&name=VVLHO_44_ANL3
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVVLHO&p=44
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVVLHO&name=VVLHO_44_ANL4
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVVLHO&p=44
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Ausnahmen sind zulässig, 

- wenn das Vorhaben nicht rechtzeitig voraussehbar war und aus 
sachlichen oder wirtschaftlichen Gründen keinen Aufschub duldete, 

- wenn der vorzeitige Beginn durch Vorbescheid - ohne Rechtsanspruch 
auf eine spätere Zuwendung - zugelassen wurde, 

- im Übrigen mit Zustimmung des/der Beauftragten für den Haushalt 
(Verantwortliche gemäß geltendem Haushaltsgesetz). 

Die Entscheidung ist grundsätzlich vor oder zusammen mit der Entscheidung 
über den Zuwendungsantrag zu treffen und in den Zuwendungsbescheid mit 
aufzunehmen. 

1.4 Sollen für eine Einrichtung oder ein Vorhaben ausnahmsweise von mehreren 
Stellen der Freien Hansestadt Bremen Zuwendungen bewilligt werden, soll 
die Bewilligung in geeigneten Fällen durch nur eine Behörde erfolgen. Die 
Zuwendungsgeber haben vor der Bewilligung mindestens Einvernehmen 
herbeizuführen über  

1.4.1 die zu finanzierenden Maßnahmen und die zuwendungsfähigen Ausgaben, 
sofern Fördergrundsätze der EU für Wirtschaftsgüter die Förderung von 
Abschreibungen im Unterschied zur Förderung von Ausgaben zulassen, darf 
die Bewilligungsbehörde Abschreibungen den zuwendungsfähigen Ausgaben 
zurechnen, wenn der Zuwendungszweck eine Investitionsförderung vorsieht 
und die Abschreibungen entsprechend den nationalen steuerlichen Buch-
führungsregeln oder den allgemein gültigen Buchführungspraktiken vorge-
nommen werden. 
Die gleichzeitige Investitionsförderung und die Anerkennung von Abschrei-
bungen sowie die Anerkennung von Abschreibungen auf bereits öffentlich 
geförderte Wirtschaftsgüter (Doppelförderung) sind ausgeschlossen. 

1.4.2 die Finanzierungsart und die Höhe der Zuwendungen (Nummer 2), 

1.4.3 Nebenbestimmungen zum Zuwendungsbescheid (Nummer 5), 

1.4.4 die Beteiligung fachtechnischer Dienststellen bzw. Einholung fachtech-
nischen Sachverstands, z. B. in den Fällen der Nummer 6, 

1.4.5 den Verwendungsnachweis und seine Prüfung durch eine der beteiligten 
Verwaltungen (Nummern 10 und 11), 

1.4.6 eine durchzuführende Erfolgskontrolle (Nummer 11a) 

1.5 Bei Projektförderungen im Rahmen übergeordneter Ziele - insbesondere 
Förderprogramme - darf die Förderung erst bewilligt werden, wenn die nach 
VV Nummer 3.7. zu § 23 erforderliche eindeutige Zweck- und Zielbe-
stimmung vorliegt. 

1.6 Die Gewährung von Zuwendungen soll gemäß des Leitfadens zur Umset-
zung des Gender Budgeting im Zuwendungswesen auf Basis einer 
geschlechterspezifischen Bestandsanalyse erfolgen. 

  



Nr. 278 Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 21. Dezember 2015 1373 

 

2. Finanzierungsarten, Höhe der Zuwendung 

2.1 Vor Bewilligung der Zuwendung ist zu prüfen, welche Finanzierungsart unter 
Berücksichtigung der Interessenlage der Freien Hansestadt Bremen und des 
Zuwendungsempfängers den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit (§7 LHO) am besten entspricht. 

2.2 Die Zuwendung wird grundsätzlich zur Teilfinanzierung des zu erfüllenden 
Zwecks bewilligt, und zwar als 

- Anteilfinanzierung (Nummer 2.2.1) 

- Fehlbedarfsfinanzierung (Nummer 2.2.2) 

- Festbetragsfinanzierung (Nummer 2.2.3) 

2.2.1 Bei der Anteilfinanzierung ist die Zuwendung nach einem bestimmten Vom-
hundertsatz oder Anteil der zuwendungsfähigen Ausgaben zu berechnen und 
auf einen Höchstbetrag zu begrenzen. 

2.2.2 Bei der Fehlbedarfsfinanzierung berechnet sich die Zuwendung nach dem 
Fehlbedarf, der insoweit verbleibt, als der Zuwendungsempfänger die 
zuwendungsfähigen Ausgaben nicht durch eigene oder fremde Mittel zu 
decken vermag. Sie ist auf einen Höchstbetrag zu begrenzen. 

2.2.3 Bei der Festbetragsfinanzierung ist die Zuwendung mit einem festen Betrag 
an den zuwendungsfähigen Ausgaben festzusetzen. Sie kann auch auf das 
Vielfache eines Betrages festgesetzt werden, der sich für eine bestimmte 
Einheit ergibt (z. B. Kostenpauschalen, Richtwerte). Dem Zuwendungs-
empfänger verbleiben die Mehreinnahmen und Minderausgaben soweit die 
zuwendungsfähigen Ausgaben nicht unter den Zuwendungsbetrag sinken. 
Eine Festbetragsfinanzierung kommt regelmäßig nicht in Betracht, wenn zum 
Zeitpunkt der Bewilligung nicht mit hinreichender Sicherheit die Einnahme- 
und Ausgabeposition (insbesondere Finanzierungsbeiträge Dritter) beurteilt 
werden können. 

2.3 Eine Zuwendung darf ausnahmsweise zur Vollfinanzierung bewilligt werden, 
wenn die Erfüllung des Zwecks in dem notwendigen Umfang nur bei Über-
nahme sämtlicher zuwendungsfähiger Ausgaben durch die Freie Hansestadt 
Bremen möglich ist. Eine Vollfinanzierung kommt in der Regel nicht in 
Betracht, wenn der Zuwendungsempfänger an der Erfüllung des Zwecks 
insbesondere ein wirtschaftliches Interesse hat. Die Zuwendung ist bei der 
Bewilligung auf einen Höchstbetrag zu begrenzen. 

2.4 Der Bemessung von zuwendungsfähigen Ausgaben sollen, soweit dies 
möglich ist, feste Beträge für eine bestimmte Einheit (Richtwerte, 
Pauschalen) zugrunde gelegt werden. 
Hierfür kommen vor allem in Betracht: 

2.4.1 Zuwendungen, bei denen einzelne Ausgaben nur mit erheblichem Aufwand 
genau festgestellt und belegt werden können, jedoch eine sachgerechte 
Pauschalierung dieser Ausgaben möglich ist (z. B. Vomhundertanteil von 
vorgesehenen Ausgaben wie Verwaltungsgemeinkostenpauschalen, Büro-
arbeitsplatzpauschalen, Teilnehmerpauschalen o.ä.) 
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2.4.2 Zuwendungen, bei denen - wie bei bestimmten Baumaßnahmen - für 
einzelne oder mehrere gleiche Teile der Maßnahme über die voraussicht-
lichen Ausgaben anerkannte Richtwerte vorliegen oder festgelegt werden 
können. 

2.5 Liegt der zu fördernde Zweck auch im Interesse von Dritten, sollen diese sich 
angemessen an den zuwendungsfähigen Ausgaben beteiligen. 

2.6 Die Umsatzsteuer, die nach § 15 des Umsatzsteuergesetzes als Vorsteuer 
abziehbar ist, gehört nicht zu den zuwendungsfähigen Ausgaben. Das gilt 
auch, soweit der Zuwendungsempfänger aus sonstigen Gründen Anspruch 
auf Erstattung der Umsatzsteuer hat. 

2.7 Die Höhe der Zuwendung ist grundsätzlich auf der Basis von Einnahmen und 
Ausgaben des Zuwendungsempfängers zu ermitteln. Unbare Eigenleistun-
gen des Zuwendungsempfängers können bei der Ermittlung der zuwen-
dungsfähigen Ausgaben grundsätzlich nicht berücksichtigt werden. 

2.8 Ausgaben für die Prüfung durch Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sind nur 
zuwendungsfähig, wenn diese rechtlich vorgeschrieben oder nach Lage des 
Einzelfalls wirtschaftlich und zweckmäßig ist. 

3. Antragsverfahren 

3.1 Für die Bewilligung einer Zuwendung bedarf es grundsätzlich eines schrift-
lichen Antrags. Auf Verlangen der Bewilligungsbehörde sind die Angaben 
durch geeignete Unterlagen zu belegen. 
Es ist darauf zu achten, dass die im Antrag genannten Einnahmen und 
Ausgaben zeitnah zum Bewilligungszeitpunkt ermittelt worden sind. Ggf. ist 
der Zuwendungsempfänger zur Überprüfung der Angaben aufzufordern. 

3.2 Dem Antrag sind insbesondere beizufügen 

3.2.1 bei Projektförderung (Nummer 2.1 zu § 23 LHO) ein Finanzierungsplan 
(aufgegliederte Berechnung der mit dem Zuwendungszweck zusammen-
hängenden Ausgaben mit einer Übersicht über die beabsichtigte Finan-
zierung) und eine Erklärung, dass mit der Maßnahme noch nicht begonnen 
worden ist, 

3.2.2 bei institutioneller Förderung (Nummer 2.2 zu § 23 LHO) gemäß den Daten 
im Datenbankverfahren ZEBRA ein Haushalts- oder Wirtschaftsplan ein-
schließlich Organisations- und Stellenplan, Übersicht über voraussichtlich 
einzugehende Verpflichtungen zu Lasten künftiger Jahre, eine Zusammen-
fassung und gegebenenfalls eine Überleitungsrechnung. Die Senatorin für 
Finanzen gibt die aktuell zu verwendenden Muster durch Rundschreiben 
bekannt. 

3.2.3 eine Erklärung darüber, ob der Zuwendungsempfänger allgemein oder für 
das betreffende Vorhaben zum Vorsteuerabzug nach § 15 UStG berechtigt 
oder aus sonstigen Gründen Anspruch auf Erstattung der Umsatzsteuer hat. 
In diesem Fall hat er im Finanzierungsplan oder Haushalts- oder Wirtschafts-
plan die sich ergebenden Vorteile auszuweisen, 

3.2.4 eine explizite Darstellung im Finanzierungsplan oder Haushalts- oder Wirt-
schaftsplan, ob und in ggf. in welcher Höhe dieselbe Einrichtung oder das-
selbe Vorhaben eine Förderung von anderen öffentlichen Stellen erhält, 

http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UStG&p=15
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UStG&p=15
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3.2.5 ggf. eine Bescheinigung in Steuersachen. 

3.3 Das Ergebnis der Antragsprüfung ist zu vermerken. Dabei kann auf andere 
Unterlagen (Antrag, Zuwendungsbescheid) verwiesen werden. In dem 
Vermerk soll insbesondere eingegangen werden auf 

3.3.1 die Notwendigkeit und Angemessenheit der Zuwendung, 

3.3.2 die Beteiligung anderer Dienststellen (auch in fachtechnischer Hinsicht), 

3.3.3 den Umfang der zuwendungsfähigen Ausgaben (auch unter Berück-
sichtigung der Berechtigung zum Vorsteuerabzug (Nummer 2.6). Dabei ist 

- auf das erheblich Interesse der Freien Hansestadt Bremen an der 
Erfüllung des Zuwendungszwecks durch den Zuwendungsempfänger 
und  

- ggf. auf die Übereinstimmung mit bestehenden Förderrichtlinien und / 
oder internen Richtlinien und Handlungsanweisungen einzugehen, 

3.3.4 die Wahl der Finanzierungsart, 

3.3.5 die Sicherung der Gesamtfinanzierung, 

3.3.6 die finanzielle Auswirkung auf künftige Haushaltsjahre (auch durch zu 
erwartende Folgeanträge) und - bei Zuwendungsanträgen, die zu Leistungen 
in künftigen Haushaltsjahren verpflichten - das Vorliegen einer Verpflich-
tungsermächtigung (Nummer 4.2.5), 

3.3.7 die Gründe für einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn nach Nummer 1.3 

3.4.1.1 Zum Subventionszweck (Der Subventionszweck entspricht bei der Bewilli-
gung von Zuwendungen dem Zuwendungszweck): 
Der Antragsteller hat den Subventionszweck in dem Antragsformular ein-
deutig und ausführlich zu bezeichnen. Anhand der beigefügten Unterlagen 
und vorgenommenen Angaben des Antragstellers hat die Bewilligungshörde 
oder eine gemäß Nummer 3.4.2 andere zuständige Stelle zu überprüfen, 
inwieweit der Zuwendungszweck zutreffend bezeichnet wurde. 
Ist dies der Fall, kann die Bewilligungshörde oder eine gemäß Nummer 3.4.2 
andere zuständige Stelle auf die Darstellungen im Antragsformular ver-
weisen. Hat der Antragsteller den Zuwendungszweck nicht zutreffend 
bezeichnet, hat die Bewilligungshörde oder eine gemäß Nummer 3.4.2 
andere zuständige Stelle diesen selbst zu benennen und die Abweichung zu 
begründen. 

3.4.1.2 Zu den für die Bewilligung, Gewährung, Rückforderung oder das Belassen 
der Subvention maßgebenden Bestimmungen: 

- Die Bewilligungshörde oder eine gemäß Nummer 3.4.2 andere 
zuständige Stelle hat alle Bestimmungen zu benennen, d. h. nicht nur 
gesetzliche Regelungen, sondern beispielsweise auch Rechtsakte der 
Europäischen Union, Verwaltungsvorschriften und (innerstaatliche) 
Richtlinien, die für die Bewilligung, Gewährung, Rückforderung oder 
das Belassen der Subvention maßgeblich sind. 
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- Sind die Bewilligungsvoraussetzungen in den maßgebenden 
Bestimmungen eindeutig formuliert, soll ihr Wortlaut wiedergegeben 
oder als Anlage dem Antragsformular beigefügt werden. 

- Nicht hinreichend ist die Benennung der Fundstelle der Bestimmung. 

- Sind die Bewilligungsvoraussetzungen in den maßgebenden 
Bestimmungen nicht eindeutig formuliert oder fehlen solche gänzlich 
(dies ist insbesondere der Fall, wenn Leistungsgrundlage der Sub-
vention eine entsprechende Ermächtigung im Haushaltsplan ist), sind 
die Bewilligungsvoraussetzungen zu benennen oder als Anlage dem 
Antragsformular beizufügen. 

3.4.1.3 Die Bezeichnung der nach § 264 Absatz 8 StGB subventionserheblichen 
Tatsachen: 

Auf der Grundlage der unter Nummer 3.4.1.1 gemachten Angaben hat der 
Subventionsgeber die nach § 264 Absatz 8 StGB subventionserheblichen 
Tatsachen gegenüber dem Subventionsnehmer zu bezeichnen. 

Sind der Antragsteller und derjenige, der eine Subvention oder einen aus ihr 
erwachsenden Vorteil in Anspruch nimmt, identisch, gilt Folgendes: 

Sind die subventionserheblichen Tatsachen in den maßgebenden 
Bestimmungen selbst hinreichend klar aufgeführt, ist nach folgendem 
Beispiel zu verfahren: 

Beispiel: 

„Die Tatsachen, von denen nach § … [die genaue Bezeichnung der 
Vorschrift] die Bewilligung, Gewährung, Rückforderung, Weitergewährung 
oder das Belassen der Zuwendung abhängig ist, sind subventionserheblich 
im Sinne des § 264 Absatz 8 StGB. Die o. a. Bestimmung ist vorstehend 
wiedergegeben bzw. in der Anlage des Antrags auszugsweise abgedruckt.“ 

Sind die subventionserheblichen Tatsachen in den maßgebenden 
Bestimmungen selbst nicht hinreichend klar aufgeführt oder fehlen solche 
gänzlich, sind sie - z. B. in einer Anlage zum Antragsformular detailliert 
anzugeben und als subventionserheblich zu bezeichnen. 

Sind die subventionserheblichen Tatsachen bereits durch den Antragsteller 
im Antragsformular selbst oder den beigefügten Unterlagen vollständig und 
zutreffend aufgenommen, ist es ausreichend, die entsprechenden Angaben 
als subventionserhebliche Tatsachen zu bezeichnen. 

Sind die Tatsachen in dem Antrag nur unvollständig aufgenommen, sollen 
die im konkreten Fall subventionserheblichen Tatsachen in Gänze in oder 
einer Anlage zum Antragsformular benannt und als subventionserheblich 
bezeichnet werden. 

Sind der Antragsteller und derjenige, der eine Subvention oder einen aus ihr 
erwachsenden Vorteil in Anspruch nimmt, nicht identisch, sind auch gegen-
über den weiteren Subventionsnehmern die subventionserheblichen Tat-
sachen zu bezeichnen. 

3.4.2 Die oder der die geforderten Angaben zu machen und Erklärungen 
abzugeben hat, ist im Einzelfall nach folgenden Kriterien zu bestimmen: 
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3.4.2.1 Grundsätzlich erfolgt die Bezeichnung der subventionserheblichen Tat-
sachen durch die jeweilige zuständige Behörde. 

3.4.2.2 Wird die Subvention durch Dritte (Banken oder ähnliches) ausgezahlt, kann 
die für die Bewilligung der Subvention zuständige Behörde die Bezeichnung 
der subventionserheblichen Tatsachen von diesen vornehmen lassen. Die für 
die Bewilligung zuständige Behörde hat in diesem Fall aber sicherzustellen, 
dass die Bezeichnung der subventionserheblichen Tatsachen gegenüber 
dem Zuwendungsnehmer zeitgerecht, vollständig und zutreffend vorge-
nommen wird. 

3.4.2.3 Sind in dem Bewilligungsverfahren stufenweise mehrere Behörden oder 
Stellen der Freien Hansestadt Bremen beteiligt, setzt sich die für die 
Bewilligung federführend zuständige Behörde mit den weiteren Beteiligten 
darüber ins Benehmen, wer die subventionserheblichen Tatsachen 
bezeichnet. Der federführend für die Bewilligung zuständigen Behörde 
obliegt in diesem Fall die Letztverantwortung dafür, dass die subventions-
erheblichen Tatsachen zeitgerecht, vollständig und zutreffend bezeichnet 
werden. 

3.4.2.4 Ist für die Bewilligung der Subvention Bundesrecht maßgebend, obliegt aber 
die Auszahlung der Freien Hansestadt Bremen, setzt sich die zuständige 
Behörde der Freien Hansestadt Bremen mit der auf Bundesebene zuständi-
gen Behörde darüber ins Benehmen, wer die subventionserheblichen 
Tatsachen bezeichnet. Hat sich die Behörde des Bundes bereit erklärt, diese 
vorzunehmen, hat die für die Auszahlung der Subvention zuständige 
Behörde der Freien Hansestadt Bremen im Sinne einer kooperativen 
Zusammenarbeit sicherzustellen, dass die Bewilligungsbehörde der 
Verpflichtung vollständig und zutreffend nachgekommen ist. 

3.4.2.5 Wird dasselbe Projekt sowohl durch den Bund als auch durch die Freien 
Hansestadt Bremen subventioniert und werden die Mittel durch den Bund 
und die Freien Hansestadt Bremen getrennt bewilligt oder gewährt, ist jede 
Stelle hinsichtlich seiner Mittel für die Bezeichnung der subventionserheb-
lichen Tatsachen zuständig. 

3.4.3 Die subventionserheblichen Tatsachen im Sinne des § 264 Absatz 8 StGB 
sind allen Zuwendungsnehmern bekannt zu geben. Werden Subventionen 
gleicher Art von demselben Zuwendungsnehmer fortlaufend in Anspruch 
genommen, so ist es ausreichend, die subventionserheblichen Tatsachen vor 
der ersten Bewilligung und im Folgenden in angemessenen Zeitabständen 
erneut zu bezeichnen. 

4. Bewilligung 

4.1 Zuwendungen werden durch schriftlichen Zuwendungsbescheid bewilligt. 
Soweit dem Antrag des Zuwendungsempfängers nicht entsprochen wird, ist 
dies erforderlichenfalls zu begründen (§ 39 BremVwVfG bzw. § 35 SGB X). 

4.2 Der Zuwendungsbescheid muss insbesondere enthalten: 

4.2.1 die genaue Bezeichnung des Zuwendungsempfängers, 

4.2.2 die Art (Nummer 2 zu § 23 LHO) und Höhe der Zuwendung, 

4.2.3 die genaue Bezeichnung des Zuwendungszwecks; die Bezeichnung muss 
nach Zielsetzung, Qualität und Umfang so eindeutig und detailliert festgelegt 

http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVwVfG&p=39
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werden, dass sie auch als Grundlage für eine begleitende und abschließende 
Erfolgskontrolle (Nummer 11a) dienen kann. Falls mit dem Zuwendungs-
empfänger konkretisierende Festlegungen des Zuwendungszwecks im Sinne 
von Ziel- und Leistungsvereinbarungen getroffen werden, sind sie zum 
Bestandteil des Zuwendungsbescheids zu machen. 

4.2.4 die Finanzierungsart (Nummer 2), die Finanzierungsform (Nummer 1.1 zu 
§ 23) und den Umfang der zuwendungsfähigen Ausgaben. 

4.2.5 den Bewilligungszeitraum; dieser kann über das laufende Haushaltsjahr 
hinausgehen, soweit hierfür eine haushaltsrechtliche Ermächtigung 
vorhanden ist, 

4.2.6 bei Förderung derselben Einrichtung oder desselben Vorhabens durch 
mehrere Stellen (Nummer 1.4) die ausdrückliche Benennung der Stelle, 
gegenüber der der Verwendungsnachweis zu erbringen ist, 

4.2.7 soweit zutreffend den Hinweis auf die in Nummer 3.4.1 bezeichneten 
subventionserheblichen Tatsachen sowie auf die Offenbarungspflicht nach 
§ 3 SubvG, 

4.2.8 soweit zutreffend die Anforderung einer Überleitungsrechnung auf Ein-
nahmen und Ausgaben (Nummer 3.4 zu § 23 LHO), 

4.2.9 die anzuwendenden allgemeinen Nebenbestimmungen und etwaige 
Abweichungen (Nummer 5), 

4.2.10 bei Projektförderungen - soweit zutreffend - die Angabe, wie lange Gegen-
stände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten ohne Umsatzsteuer von 
über 410 Euro im Einzelfall - wenn diese mit Hilfe der Zuwendung erworben 
oder hergestellt werden - für den Zuwendungszweck gebunden sind. Festzu-
legen ist, inwieweit der Zuwendungsempfänger nach Ablauf der zeitlichen 
Bindung über beschaffte Gegenstände frei verfügen kann oder wie andern-
falls zu verfahren ist. So kann der Zuwendungsempfänger beispielsweise 
verpflichtet werden, auf Verlangen für den Zuwendungszweck nicht mehr 
benötigte Gegenstände dem Land oder einem Dritten zu übereignen, zu 
veräußern oder deren Restwert abzugelten. Für den Fall der Veräußerung 
kann die Bewilligungsbehörde ihre Einwilligung mit weiteren Auflagen 
verbinden. Sie kann beispielsweise verlangen, dass ein Mindesterlös erzielt 
wird 

4.2.11 und eine Rechtsbehelfsbelehrung. 

4.3 Die Bewilligungsbehörde kann, anstatt einen Zuwendungsbescheid zu 
erlassen, auch einen Zuwendungsvertrag mit dem Zuwendungsempfänger 
schließen (§§ 54 bis 62 BremVwVfG oder §§ 53 bis 61 SGB X). Hierbei 
gelten die Vorschriften für Zuwendungen durch Bescheid sinngemäß. 

Zuwendungen für den Erwerb von Grundstücken sowie Zuwendungen in 
Form von Darlehen sind stets durch Zuwendungsvertrag zu gewähren. Bei 
Zuwendungen für den Erwerb von Grundstücken soll eine Vereinbarung 
aufgenommen werden, die die Zahlung eines Wertausgleichs (anteiliger 
Ausgleich für die Verkehrswertsteigerung nach Erwerb) für den Fall der 
Rückforderung vorsieht. Darüber hinaus sind bei Darlehen insbesondere 
Vereinbarungen über die Rückzahlung, Verzinsung, Kündigung und Fälligkeit 
des Kapitals zu treffen. 

http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=SubvG&p=3
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVwVfG&p=54
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVwVfG&p=62
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4.4 Ein Ausdruck des Zuwendungsbescheides oder des Zuwendungsvertrages 
ist mit einer Kopie des Antrags dem Rechnungshof der Freien Hansestadt 
Bremen zu übersenden, soweit er nicht allgemein oder für bestimmte Einzel-
fälle darauf verzichtet. Bei Zuwendungen unter 25 000 Euro entfällt die Über-
sendung. 
Soweit dem Rechnungshof Erstbescheide oder -verträge zu übersenden 
waren, sind Änderungen ohne Rücksicht auf die Höhe mitzuteilen. 

4.5 Ergibt sich aufgrund einer Mitteilung des Zuwendungsempfängers oder auf 
andere Weise, dass der Zuwendungszweck mit der bewilligten Zuwendung 
nicht zu erreichen ist, hat die Bewilligungsbehörde zu prüfen, ob das 
Vorhaben eingeschränkt, umfinanziert oder notfalls eingestellt wird oder ob 
die Zuwendung ausnahmsweise erhöht werden kann. Gibt die Prüfung zu 
Maßnahmen Anlass, richtet sich das Verfahren in den Fällen einer Erhöhung 
der Zuwendung nach Nummer 4, in den übrigen Fällen nach Nummer 8 ggf. 
in Verbindung mit § 49 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 und 5 BremVwVfG. 

5. Nebenbestimmungen zum Zuwendungsbescheid 

5.1 Allgemeine Nebenbestimmungen im Sinne des § 36 BremVwVfG bzw. des 
§ 32 SGB X für Zuwendungen zur institutionellen Förderung (ANBest-I), zur 
Projektförderung (ANBest-P) und zur Projektförderung bei Gebietskörper-
schaften (ANBest-Gk) ergeben sich aus den Anlagen 1 bis 3. Sie sind grund-
sätzlich unverändert zum Bestandteil des Zuwendungsbescheides zu 
machen. 
Bei Zuwendungen für Baumaßnahmen ergänzen bzw. modifizieren die 
Baufachlichen Nebenbestimmungen (NBest-Bau) in Anlage 4 die Allge-
meinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung 
(ANBest-P). Satz 3 gilt sinngemäß für institutionelle Förderungen. Sie sind 
ebenfalls grundsätzlich unverändert zum Bestandteil des Zuwendungs-
bescheides zu machen. 
Die Bewilligungsbehörde darf bei gemeinsamer Finanzierung mit dem Bund 
und/oder mit anderen Ländern (unter anderem Finanzierung überregionaler 
Forschungseinrichtungen gemäß Artikel 91b Grundgesetz) anstelle der 
allgemeinen Nebenbestimmungen des Landes die des Bundes oder eines 
anderen Landes zum Bestandteil des Zuwendungsbescheides machen. 
Ausgenommen hiervon sind Regelungen über die Erstattung der Zuwendung 
und die Verzinsung. 

Ergänzend hat die Bewilligungsbehörde im Zuwendungsbescheid festzu-
legen: 

5.1.1 Den Grad der Verbindlichkeit des Haushalts-, Wirtschafts- oder Finanzie-
rungsplans sowie ggf. des Stellenplans, 

5.1.2 Bedingungen für die Verwendung von Mehreinnahmen und Minderausgaben 
sowie bei der institutionellen Förderung die Bildung und Inanspruchnahme 
von anzuerkennenden Rücklagen und Rückstellungen; dabei ist auf das von 
dem Zuwendungsempfänger beeinflusste Ergebnis abzustellen. 
Rücklagen und Rückstellungen führen im Jahr der Bildung nicht zu kassen-
mäßigen Ausgaben. Im Zuwendungsbescheid ist darauf hinzuweisen, dass 
die Auszahlung der Zuwendung nur nach dem tatsächlichen Liquiditätsbedarf 
erfolgt (vgl. Nummer 1.5 ANBest-I, Nummer 1.4 ANBest-P, Nummer 1.3 
ANBest-Gk). Die sich ergebenden Reste verbleiben im Haushalt. 

http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVwVfG&p=36
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVVLHO_44&name=ANL1
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVVLHO_44&name=ANL2
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVVLHO_44&name=ANL3
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVVLHO_44&name=ANL1
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVVLHO_44&name=ANL3


Nr. 278 Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 21. Dezember 2015 1380 

 

5.1.3 Anforderungen an den Verwendungsnachweis (Sachbericht und zahlen-
mäßiger Nachweis); ggf. ist auch zu regeln 

- mit welchen speziellen Auflagen der Zuwendungsempfänger zu 
verpflichten ist, um eine begleitende und abschließende Kontrolle des 
Erfolgs des Vorhabens oder des Förderprogramms zu ermöglichen,  

- dass die in den Anlagen 1 - 3 genannten Fristen zu Vorlage des 
Verwendungsnachweises (vgl. Nummer 7.1 ANBest-I, Nummer 6.1 
ANBest-P, Nummer 5.1 ANBest-Gk) gekürzt werden. 

5.1.4 Die Anerkennung von Versicherungen im Rahmen der für die Freie Hanse-
stadt Bremen geltenden Regelungen. 

5.1.5 ggf. die Verkürzung der Verwendungsfrist nach Auszahlung eines Zuwen-
dungsbetrages (vgl. Nummer 1.5 ANBest-I, Nummer 1.4 ANBest-P, 
Nummer 1.3 ANBestGk) sowie die Auszahlung einer Zuwendung unter 
5 000 Euro als ein Gesamtbetrag (vgl. Nummer 8.2). 

5.2 Weitere Abweichungen von den Allgemeinen Nebenbestimmungen sind nur 
in den Fällen der Nummern 15 und 16.1 zulässig. 

5.3 Über die Allgemeinen Nebenstimmungen (Nummer 5.1) hinaus ist je nach 
Art, Zweck und Höhe der Zuwendung sowie nach Lage des einzelnen Falles 
im Zuwendungsbescheid insbesondere zu regeln: 

5.3.1 bei nicht rückzahlbaren Zuwendungen der Vorbehalt dinglicher Rechte 
(insbesondere Sicherungsübereignung, Pfandrecht) an Gegenständen zur 
Sicherung der zweckentsprechenden Verwendung oder eines etwaigen 
Rückforderungsanspruchs,. Eine dingliche Sicherung ist regelmäßig 
vorzusehen, wenn aus nicht rückzahlbaren Zuwendungen Grundstücke 
(einschließlich Gebäude) oder Rechte erworben werden; bei Gebietskörper-
schaften kommt regelmäßig keine dingliche Sicherung in Betracht. Dingliche 
Rechte bedürfen neben einer Verpflichtung im Zuwendungsbescheid einer 
gesonderten privatrechtlichen Vereinbarung. 

5.3.2 bei bedingt oder unbedingt rückzahlbaren Zuwendungen die Rückzahlung 
und Verzinsung sowie die Sicherung des Rückzahlungsanspruchs, 

5.3.3 bei Zuwendungen für die Herausgabe von Veröffentlichungen die Lieferung 
einer angemessenen Zahl von Freistücken, 

5.3.4 die Einräumung von Benutzungsrechten an Schutzrechten, die Übertragung 
von Schutzrechten auf die Freie Hansestadt Bremen oder ihre angemessene 
Beteiligung an den Erträgen aus diesen Rechten, 

5.3.5 bei Zuwendungen für Forschungs- und sonstige wissenschaftliche Arbeiten 
die Nutzbarmachung der Ergebnisse für die Allgemeinheit, z. B. durch 
Veröffentlichung, 

5.3.6 die Beteiligung fachtechnischer Dienststellen, 

5.3.7 Besonderheiten hinsichtlich des Verwendungsnachweises; dabei kann die 
Bewilligungsbehörde die Auszahlung eines Restbetrages von bis zu 10 von 
Hundert der Zuwendung von der Prüfung des Verwendungsnachweises 
abhängig machen. 
Die Bewilligungsbehörde hat bei mehrjährigen Maßnahmen einen Zwischen-
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nachweis zu verlangen. Sie kann die Vorlage von Büchern und Belegen 
fordern (vgl. Nummer 11.3) sowie Auszahlungen von der Vorlage des 
Verwendungsnachweises oder sonstiger Nachweise zu dem im 
Zuwendungsbescheid festgelegten Zeitpunkt abhängig machen. 

5.3.8 bei Zuwendungen an Unternehmen, bei denen die Freie Hansestadt Bremen 
Rechte nach § 53 HGrG oder § 67 LHO hat, die Prüfung auch der zweckent-
sprechenden sowie der wirtschaftlichen und sparsamen Verwendung der 
Zuwendungen durch einen sachverständigen Prüfer, z. B. Wirtschaftsprüfer, 
und die Vorlage des Berichts über diese Prüfung,  

5.3.9 die entsprechende Anwendung insbesondere haushaltsrechtlicher Vor-
schriften des Landes. 

5.4 In geeigneten Fällen ist der Zuwendungsbescheid mit dem Vorbehalt zu 
versehen, dass die Förderung aus zwingenden Gründen ganz oder teilweise 
eingestellt werden kann (insoweit Widerruf nach § 49 Absatz 2 Nummer 1 in 
Verbindung mit § 36 Absatz 2 Nummer 3 BremVwVfG). Die Senatorin für 
Finanzen kann aus zwingenden haushaltswirtschaftlichen Gründen das 
Einfügen eines derartigen Vorbehalts verlangen. 

6. Zuwendungen für Baumaßnahmen 

6.1 Bei Zuwendungen für Baumaßnahmen ist die fachlich zuständige technische 
bremische Verwaltung frühzeitig im Rahmen der Richtlinien für die Planung 
und Durchführung von Bauaufgaben (RL Bau) zu beteiligen (baufach-
technische Prüfung). Von einer Beteiligung darf abgesehen werden, wenn 
die für eine Baumaßnahme vorgesehenen Zuwendungen von bremischen 
Gebietskörperschaften oder sowohl von bremischen Gebietskörperschaften 
als auch von anderen juristischen Personen des öffentlichen Rechts (zum 
Beispiel Bund) zusammen 250 000 Euro nicht übersteigen. 
Wenn nach der RL Bau zu verfahren ist, sind neben den ANBest-P - 
Anlage 2 - die Baufachlichen Nebenbestimmungen (NBest-Bau) - Anlage 4 - 
zum Bestandteil des Zuwendungsbescheides zu machen. 

6.2 Der Antrag ist von der Bewilligungsbehörde zu prüfen. Ist eine baufachtech-
nische Prüfung durchzuführen, ist dies nach vorheriger Anerkennung des 
Bau- und/oder Raumprogramms zu veranlassen.  

6.3 Die gemäß Nummer 6.1 beteiligte Stelle prüft nach Fertigstellung der 
Baumaßnahme den Verwendungsnachweis in baufachlicher Hinsicht. 

7. Auszahlung der Zuwendung 

7.1 Die Zuwendungen sollen regelmäßig erst ausgezahlt werden, wenn der 
Zuwendungsbescheid bestandskräftig geworden ist. Durch Verzicht auf den 
Rechtsbehelf kann die Bestandskraft auch vor Ablauf der Rechtsbehelfs-
fristen herbeigeführt werden. Der Verzicht ist schriftlich oder zur Niederschrift 
bei der Behörde zu erklären, die den Zuwendungsbescheid erlassen hat. 

7.2 Die Zuwendungen dürfen nur insoweit und nicht eher ausgezahlt werden, als 
sie voraussichtlich innerhalb von zwei Monaten nach Auszahlung für fällige 
Zahlungen im Rahmen des Zuwendungszwecks benötigt werden (vgl. 
Nummer 1.5 ANBest-I, Nummer 1.4 ANBest-P und Nummer 1.3 ANBest-Gk). 
In diesem Rahmen können bei Zuwendungen zur institutionellen Förderung 

http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=HGrG&p=53
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BremLHO&p=67
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVwVfG&p=49
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVwVfG&p=49&x=2
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVwVfG&p=36
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVwVfG&p=36&x=2
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVVLHO_44&name=ANL2
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVVLHO_44&name=ANL4
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und in vergleichbaren Fällen (Betriebskostenförderungen) für die Auszahlung 
im Voraus feste Termine vorgesehen werden. Bei Zuwendungen mit einem 
Gesamtbetrag bis zu 5 000 Euro kann von Satz 1 abgewichen werden. 

7.3 Bei Projektförderung längerfristiger Vorhaben sollen jeweils angemessene 
Teilbeträge ausgezahlt und die Auszahlung in der Regel davon abhängig 
gemacht werden, dass die Verwendung der bisher in Anspruch genommenen 
Finanzierungsmittel (Eigenmittel/Fremdmittel) in summarischer Form nachge-
wiesen wird. 

7.4 Zuwendungen sollen in geeigneten Fällen erst nach Prüfung des Verwen-
dungsnachweises in einer Summe ausgezahlt werden. 

8. Unwirksamkeit, Rücknahme oder Widerruf des Zuwendungsbescheides, 
Rückforderung der Zuwendung und Verzinsung 

8.1 Unwirksamkeit, Rücknahme oder Widerruf von Zuwendungsbescheiden 
sowie die Erstattung der Zuwendung und die Verzinsung des Erstattungs-
betrages richten sich nach dem Verwaltungsverfahrensrecht (vgl. insbe-
sondere §§ 43 - 49a BremVwVfG und die §§ 45, 47 und 50 SGB X). Die 
Verwaltungsakte sind unter Angabe der Rechtsgrundlage schriftlich zu 
begründen (§ 39 BremVwVfG und § 35 SGB X). 

8.1.1 Befristungen, auflösende Bedingungen 
Die Bewilligungsbehörde hat die eine Zuwendung, auch wenn sie bereits 
verwendet worden ist, insoweit unverzüglich zurückzufordern, als im 
Zuwendungsbescheid enthaltene Befristungen (§ 36 Absatz 2 Nummer 1 
BremVwVfG, § 32 Absatz 2 Nummer 1 SGB X) wirksam geworden oder 
auflösende Bedingungen (§ 36 Absatz 2 Nummer 2 BremVwVfG, § 32 
Absatz 2 Nummer 2 SGB X) eingetreten sind. Eine auflösende Bedingung ist 
insbesondere in einer nachträglichen Ermäßigung der Ausgaben oder 
Änderung der Finanzierung nach Nummer 2 der Allgemeinen Neben-
bestimmungen zu sehen. 

8.1.2 Rücknahme eines Verwaltungsaktes 
Ist die Leistungsgrundlage der Zuwendung Bundes- oder Landesrecht gilt: 

- Liegen die Voraussetzungen für die Rücknahme des Zuwendungs-
bescheides nach § 48 Absatz 2 Satz 3 BremVwVfG oder nach § 45 
Absatz 2 Satz 3 SGB X vor und kommt die Behörde im Rahmen der 
Abwägung zu dem Ergebnis, das Vertrauen des Zuwendungs-
empfängers sei nicht schutzwürdig, hat sie grundsätzlich ihr Ermessen 
dahingehend auszuüben, den Verwaltungsakt unverzüglich zurückzu-
nehmen und eine bereits erbrachte Leistung zurückzufordern. Dass die 
Behörde den konkreten Fall als einen Regelfall ansieht und daher ihr 
Ermessen mit diesem Ergebnis ausübt, hat sie zu begründen. 

- Bei dem Vorliegen von besonderen Umständen des Einzelfalles - wie 
beispielweise einer drohenden Insolvenz des Zuwendungs-
empfängers - kann demgegenüber insbesondere die Frage der Ange-
messenheit einer Rücknahme des Zuwendungsbescheides anders zu 
beantworten sein. Beispielsweise kann ein gänzlicher oder teilweiser 
Verzicht der Rücknahme in Betracht kommen. In diesem Fall hat die 

http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVwVfG&p=39
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Behörde zu den besonderen Umständen des Einzelfalles Näheres 
auszuführen und ihre Entscheidung detailliert zu begründen. 

8.1.3 Widerruf eines Verwaltungsaktes 
Ist die Leistungsgrundlage der Zuwendung Bundes- oder Landesrecht, kann 
der Zuwendungsbescheid widerrufen werden, wenn eine im Zuwendungs-
bescheid enthaltene Auflage nicht erfüllt wird. Dies ist insbesondere der Fall, 
wenn der Zuwendungsempfänger 

- den Verwendungsnachweis nicht wie vorgeschrieben führt oder nicht 
rechtzeitig vorlegt, 

- Mitteilungspflichten nicht rechtzeitig nachkommt oder 

- die Zuwendung unwirtschaftlich verwendet. 

Im Rahmen der Ermessensentscheidung kann von einem Widerruf des 
Zuwendungsbescheids abgesehen werden, wenn 

- der Zuwendungsempfänger nachweist, dass die aus der Zuwendung 
beschafften Gegenstände für den Zuwendungszweck nicht mehr 
geeignet sind und ein vermögenswerter Vorteil nicht mehr gezogen 
werden kann, 

- die Gegenstände mit Einwilligung der für die Bewilligung zuständigen 
Behörde für andere förderfähige Zwecke verwendet werden oder 

- seit der Anschaffung oder Fertigstellung der Gegenstände bei Grund-
stücken und grundstücksgleichen Rechten 25 Jahre, im Übrigen 
10 Jahre vergangen sind, sofern nicht ohnehin bereits vorher die Frist 
der zeitlichen Bindung abgelaufen ist. 

Soll der Zuwendungsbescheid widerrufen werden, ist die Zeit der zweck-
entsprechenden Verwendung angemessen zu berücksichtigen. 

8.1.4 Ist die Leistungsgrundlage der Zuwendung das Recht der Europäischen 
Union (EU) und wird dieses durch die Freie Hansestadt Bremen vollzogen, 
ist zu prüfen, inwieweit das EU-Recht Ermessenspielräume einschränkt. 

8.1.5 Erfährt die Bewilligungsbehörde, dass über das Vermögen des Zuwendungs-
empfängers das Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt 
wurde, hat sie unverzüglich zu prüfen, ob der Zuwendungsbescheid wider-
rufen werden soll. 
Zwar stellt die Eröffnung des Insolvenzverfahrens allein keinen Widerrufs-
grund dar. Es ist aber zu prüfen, ob nach Eröffnung eines Insolvenzver-
fahrens eine zweckentsprechende Verwendung der Zuwendung möglich ist. 
Wird der Zuwendungsbescheid nicht widerrufen, weil von einer zweckent-
sprechenden Verwendung der Zuwendung ausgegangen wird, ist dies in 
diesem Fall laufend zu überprüfen.  

8.2 Frist 
Es ist stets darauf zu achten, dass die Rücknahme oder der Widerruf des 
Zuwendungsbescheides innerhalb der Jahresfrist nach § 48 Absatz 4 und 
§ 49 Absatz 2 Satz 2 BremVwVfG oder §§ 45 Absatz 4, 47 Absatz 2 Satz 5 

http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVwVfG&p=48
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVwVfG&p=48&x=4
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVwVfG&p=49
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVwVfG&p=49&x=2
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SGB X erfolgt. Das gilt auch für den Widerruf des Zuwendungsbescheides 
nach § 49 Absatz 3 BremVwVfG. 3Die Frist beginnt, wenn einem zuständi-
gen Amtswalter der Behörde die Tatsachen, die die Rücknahme oder den 
Widerruf rechtfertigen, vollständig bekannt sind. 

8.3 Verzinsung 
Der Erstattungsanspruch ist mit seiner Entstehung fällig und von diesem 
Zeitpunkt an nach Maßgabe des § 49a BremVwVfG mit 5 von Hundert über 
dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 BGB für das Jahr zu verzinsen. Im 
Fall der Rücknahme oder des Widerrufs für die Vergangenheit entsteht der 
Erstattungsanspruch in dem im Rücknahme- oder Widerrufsbescheid 
anzugebenden Zeitpunkt. Das ist regelmäßig der Tag, an dem die zur 
Rücknahme oder zum Widerruf führenden Umstände eingetreten sind. Bei 
Eintritt einer auflösenden Bedingung entsteht der Rückzahlungsanspruch im 
Zeitpunkt des Eintritts der Bedingung. 

8.4 Wird die Zuwendung nicht innerhalb von zwei Monaten zur Erfüllung des 
Zuwendungszwecks verwendet (Nummer 7.2) und wird der Zuwendungs-
bescheid nicht widerrufen, sind regelmäßig für die Zeit von der Auszahlung 
bis zur zweckentsprechenden Verwendung ebenfalls Zinsen in Höhe von 
5 von Hundert über dem jeweiligen Basiszinssatz (vgl. Nummer 8.3) für das 
Jahr zu verlangen. Entsprechendes gilt, soweit die Zuwendung in Anspruch 
genommen wird, obwohl andere Mittel anteilig oder vorrangig einzusetzen 
sind (vgl. Nummer 9.5 ANBest-I, Nummer 8.5 ANBest-P, Nummer 7.5 
ANBest-Gk). 

9. Überwachung der Verwendung 

9.1 Wer Ausgaben für Zuwendungen bewirtschaftet, hat und für jedes Haushalts-
jahr eine besondere nach Titeln gegliederte Übersicht zu führen über 

9.1.1 Empfänger, Art, Höhe und Zweck der Zuwendung, 

9.1.2 die zur Zahlung angewiesenen Beträge sowie die eingegangenen Verpflich-
tungen, 

9.1.3 ggf. Termine für die Vorlage von Unterlagen zur Durchführung der begleiten-
den Erfolgskontrolle, 

9.1.4 den vorgeschriebenen Zeitpunkt für die Vorlage des Verwendungsnach-
weises, dessen Eingang und den Zeitpunkt der Prüfung durch die Verwal-
tung. 

9.2 Dem Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen ist auf besondere 
Anforderung der Inhalt der Übersicht nach Nummer 9.1 mitzuteilen. Mit 
dessen Einwilligung können vereinfachte Übersichten geführt werden. 

9.3 Für Zuwendungsfälle des Landes und der Stadtgemeinde Bremen werden 
die zu führenden Übersichten durch die Fachanwendung „Zuwendungs-
datenbank ZEBRA Bremen“ (ZEBRA) ersetzt, die von den zuständigen 
Stellen zu bedienen ist. Die in ZEBRA aufzunehmenden Daten (vgl. 
Nummer 16.8) sind zeitnah zu erfassen und ordnungsgemäß zu pflegen. 
Dem Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen steht nach § 4 Absatz 1 
Nummer 3 der Verordnung über die Verarbeitung von Daten in der Zuwen-
dungsdatenbank ZEBRA Bremen ein Zugriffsrecht auf die Daten zu. 

http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVwVfG&p=49
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVwVfG&p=49&x=3
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10. Nachweis der Verwendung 

10.1 Die Bewilligungsbehörde hat von dem Zuwendungsempfänger den Nachweis 
der Verwendung entsprechend den Nebenbestimmungen zu verlangen. 

10.2 Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem 
zahlenmäßigen Nachweis, in dem die Einnahmen und Ausgaben ent-
sprechend der Gliederung des Haushalts- oder Wirtschaftsplanes bzw. des 
Finanzierungsplanes summarisch dargestellt werden. Der Sachbericht muss 
insbesondere auf den im Zuwendungsbescheid festgelegten Zuwendungs-
zweck eingehen. 

10.3 Abweichend von den Allgemeinen Nebenbestimmungen hat die Bewilli-
gungsbehörde ergänzende Angaben zum Verwendungsnachweis zu fordern, 
wenn dies zur Überprüfung des im Zuwendungsbescheid festgelegten 
Zuwendungszwecks oder des Zuwendungsbetrages erforderlich ist. Die 
Anforderungen an den Sachbericht sind entsprechend der Beschreibung des 
Zuwendungszwecks festzulegen. Belege können insbesondere dann ange-
fordert werden, wenn die Höhe der Zuwendung eine Überprüfung vor Ort 
nicht rechtfertigt. 

10.4 Im Verwendungsnachweis ist vom Zuwendungsempfänger eine Erklärung mit 
dem Inhalt zu verlangen, dass die Zuwendung gemäß den Vorgaben des 
Zuwendungsbescheides verwendet wurde (vgl. Nummer 7.4 der ANBest-I 
und 6.4 ANBest-P). 

11. Prüfung des Verwendungsnachweises 

11.1 Die Bewilligungsbehörde, die nach Nummer 1.4 zuständige oder sonst 
beauftragte Stelle hat - auch im Hinblick auf die Jahresfrist nach § 48 
Absatz 4, § 49 BremVwVfG bzw. nach § 45 Absatz 4 und § 47 Absatz 2 
SGB X - spätestens innerhalb von drei Monaten nach Eingang des 
Zwischen- oder Verwendungsnachweises in einem ersten Schritt 
(kursorische Prüfung) festzustellen, ob nach den Angaben im Nachweis 
Anhaltspunkte für die Geltendmachung eines Erstattungsanspruchs gegeben 
sind. Dabei ist festzustellen, ob  

11.1.1 der Zwischen- oder Verwendungsnachweis den im Zuwendungsbescheid 
(einschließlich der Nebenbestimmungen) festgelegten Anforderungen ent-
spricht, 

11.1.2 die Zuwendung nach den Angaben im Zwischen- oder Verwendungsnach-
weis zweckentsprechend verwendet worden ist, 

11.1.3 der Zuwendungszweck nach den Angaben im Sachbericht erfüllt wurde. 
Erstattungsansprüche oder Zinsforderungen sind, soweit nicht vorher eine 
weitergehende Prüfung zur Ermittlung von Erstattungsansprüchen und 
Zinsforderungen durchzuführen ist, umgehend geltend zu machen. 

11.2 Eine weitergehende Prüfung der Verwendungsnachweise ist durchzuführen 

- bei einmaligen Zuwendungen ab 25 000 Euro, 

- bei wiederkehrenden Zuwendungen in einem angemessenen 
Prüfungsturnus, 

http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVwVfG&p=48
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVwVfG&p=48&x=4
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVwVfG&p=49
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- wenn sich aufgrund der kursorischen Prüfung nach Nummer 11.1 
Zweifel an der zweckentsprechenden Verwendung oder Einhaltung von 
Nebenbestimmungen  ergeben haben, sind ergänzende Unterlagen zu 
fordern, 

- wenn die Bewilligungsbehörde dies aus sonstigen Gründen für not-
wendig hält. 

Darüber hinaus sind weitergehende Prüfungen bei einer stichprobenweisen 
Auswahl von zu prüfenden Zwischen- oder Verwendungsnachweisen durch-
zuführen (siehe Nummer 11.3). 
Im Rahmen der weitergehenden Prüfung sind ergänzende Unterlagen anzu-
fordern und zu prüfen (z. B. Belege, Rechnungen, Verträge, Kontoauszüge 
etc.) und örtliche Erhebungen durchzuführen. Der Anteil der örtlichen 
Erhebungen sollte mindestens 5 von Hundert aller vertieft zu prüfenden 
Nachweise ausmachen.  
Die Prüfung der Angaben in dem Zwischen- und Verwendungsnachweis 
sowie der Belege kann auf Stichproben beschränkt werden. Die vorgelegten 
Belege usw. sind an den Zuwendungsempfänger zurückzugeben. Die weiter-
gehende Prüfung ist innerhalb von neun Monaten nach Eingang des Nach-
weises (d. h. einschließlich der vom Zuwendungsempfänger anzufordernden 
Belege) abzuschließen. Abweichungen von Satz 7 in besonders zu begrün-
denden Ausnahmefällen zulässig. 

11.3 Die Bewilligungsbehörde soll Kriterien für eine strichprobenweise Auswahl 
von zu prüfenden Zwischen- oder Verwendungsnachweisen sowie den 
Umfang der Prüfung schriftlich regeln; der Rechnungshof ist hierüber zu 
unterrichten. 
Bei der Ausgestaltung des Stichprobenverfahrens sind insbesondere 
folgende Kriterien zu berücksichtigen: 

- Mindestanteil an Förderfällen und am Fördervolumen, 

- besondere Berücksichtigung von Erstbewilligungen an einen 
Zuwendungsempfänger, 

- Mindestprüfungsturnus bei Folgebewilligungen an einen Zuwendungs-
empfänger,  

- Berücksichtigung von Erkenntnissen aus vorangegangenen Nach-
weisprüfungen. 

11.4 Der Umfang und das Ergebnis der Prüfung sind in einem Vermerk Prüfungs-
vermerk) niederzulegen. 

11.5 Die prüfende Stelle übersendet den nach Nummer 1.4 beteiligten Stellen 
eine Ausfertigung des Sachberichts und des Prüfungsvermerks. Das Gleiche 
gilt für Fälle, in denen die prüfende Stelle nicht die bewilligende Stelle ist. 

11.6 Hat eine vom Zuwendungsempfänger unabhängige Prüfungseinrichtung 
(z. B. Wirtschaftsprüfungsgesellschaft) den zahlenmäßigen Nachweis und 
ggf. auch die zweckentsprechende Verwendung geprüft und bestätigt, kann 
von dessen nochmaliger Prüfung abgesehen werden, wenn sichergestellt ist, 
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dass die Prüfung durch die Prüfungseinrichtung nach denselben Kriterien 
durchgeführt worden ist, wie eine Prüfung durch die Bewilligungsbehörde. 

11a Erfolgskontrolle 
Bei allen Zuwendungen ist von der bewilligenden Stelle oder von der von ihr 
bestimmten Stelle eine Erfolgskontrolle nach Maßgabe der nachstehenden 
Bestimmungen durchzuführen (abgestufte Erfolgskontrolle). Soweit sach-
gerecht kann die Erfolgskontrolle mit der Nachweisprüfung verbunden 
werden. Bei der Ausgestaltung des Verfahrens können ressortspezifische 
Besonderheiten (z. B. eigenständige Evaluierungsverfahren) berücksichtigt 
werden, soweit sie geeignet sind, den Erfolg der Förderung festzustellen und 
sie den in den VV zu § 7 LHO festgelegten Grundsätzen der Wirtschaftlich-
keit und Sparsamkeit entsprechen. Jede Einzelmaßnahme ist daraufhin zu 
untersuchen, ob das beabsichtigte Ziel voraussichtlich erreicht wird bzw. 
erreicht worden ist. 

11a.2 Für übergeordnete Ziele - insbesondere Förderprogramme - die Zuwendun-
gen zur Projektförderung vorsehen, ist eine begleitende und abschließende 
Erfolgskontrolle mit den Bestandteilen Zielerreichungs-, Wirkungs- und 
Wirtschaftlichkeitskontrolle nach Maßgabe der VV zu § 7 LHO durchzu-
führen. 

11a.3 Bei institutionellen Förderungen ist grundsätzlich eine Erfolgskontrolle ent-
sprechend Nummer 11a.2 durchzuführen. 

12. Weitergabe von Zuwendungen durch den Zuwendungsempfänger 

12.1 Wird im Zuwendungsbescheid vorgesehen, dass der Zuwendungsempfänger 
die Zuwendung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks an Dritte als weitere 
Zuwendungsempfänger weiterleiten darf, so ist bei der Bewilligung festzu-
legen, unter welchen Voraussetzungen der Zuwendungsempfänger die 
Beträge weiterleiten darf und wie die zweckentsprechende Verwendung ihm 
gegenüber nachzuweisen ist. Hierbei ist sicherzustellen, dass die für den 
Zuwendungsempfänger maßgebenden Bestimmungen des Zuwendungs-
bescheides (einschließlich der Nebenbestimmungen), soweit zutreffend, 
auch dem Dritten auferlegt werden. 

12.2 Die Mittel können vom Erstempfänger in öffentlich-rechtlicher oder in privat-
rechtlicher Form weitergegeben werden. Die Weitergabe in öffentlich-recht-
licher Form durch juristische Personen des privaten Rechts setzt eine 
Beleihung nach § 44 Absatz 3 voraus. 

12.3 Der Erstempfänger darf die Mittel nur zur Projektförderung weitergeben. 

Weitergabe in öffentlich-rechtlicher Form 

12.4 Bei der Bewilligung von Mitteln zur Weitergabe in öffentlich-rechtlicher Form 
durch den Erstempfänger sind unter Berücksichtigung der Nummern 1 bis 11 
für die Weitergabe insbesondere zu regeln: 

12.4.1 die Anwendung der einschlägigen Vorschriften des öffentlichen Rechts, 
soweit sich aus dem Folgenden nichts Abweichendes ergibt, sowie 
Weisungsbefugnisse und Einwilligungsvorbehalte des Landes bzw. der 
Stadtgemeinden, 

12.4.2 die Weitergabe in Form eines Zuwendungsbescheides sowie das Verfahren 
bei Widersprüchen und Klagen von Letztempfängern, 

http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BremLHO&p=44
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12.4.3 der Zuwendungszweck und die Maßnahmen, die im Einzelnen gefördert 
werden sollen, sowie die Dauer der Zweckbindung von aus der Zuwendung 
beschafften Gegenständen, 

12.4.4 der als Letztempfänger in Betracht kommende Personenkreis, 

12.4.5 die Voraussetzungen, die beim Letztempfänger erfüllt sein müssen, um die 
Zuwendung an ihn weiterleiten zu können, 

12.4.6 die Zuwendungsart, die Finanzierungsart, die Finanzierungsform, die in 
Betracht kommenden zuwendungsfähigen Ausgaben oder Kosten und der 
Bewilligungszeitraum 

12.4.7 ggf. Einzelheiten zur Antragstellung durch den Letztempfänger (z. B. 
Termine, fachliche Beteiligung anderer Stellen, Antragsunterlagen), 

12.4.8 die bei der Weitergabe ergänzende zu den Allgemeinen Nebenbestimmun-
gen vorzusehenden Nebenbestimmungen; in allen Fällen ist dem Erst-
empfänger aufzuerlegen, gegenüber dem Letztempfänger auch ein 
Prüfungsrecht für die Bewilligungsbehörde (einschließlich für einen von ihr 
Beauftragten) auszubedingen sowie der Bewilligungsbehörde auf Verlangen 
etwaige Erstattungsansprüche gegen den Letztempfänger abzutreten, 

12.4.9 den Umfang der Anwendung von Vorschriften, die Ermessensentscheidun-
gen vorsehen. Soweit die Vorschriften Ermessensentscheidungen vorsehen 
und eine Anwendung der Bestimmungen durch den Erstempfänger nicht 
ausgeschlossen wird, ist ihm vorzugeben, wie er zu verfahren hat. 

Weitergabe in privatrechtlicher Form 

12.5 Bei der Bewilligung von Mitteln zur Weitergabe in privatrechtlicher Form 
durch den Erstempfänger sind für die Weitergabe insbesondere zu regeln: 

12.5.1 die Weitergabe in Form eines privatrechtlichen Vertrags, 

12.5.2 die Vorgaben entsprechen den Nummern 12.4.3 bis 12.4.7, 

12.5.3 der Rücktritt vom Vertrag aus wichtigem Grund mit dem Hinweis, dass ein 
wichtiger Grund für einen Rücktritt vom Vertrag insbesondere gegeben ist, 
wenn 

- die Voraussetzungen für den Vertragsabschluss nachträglich entfallen 
sind 

- der Abschluss des Vertrages durch Angaben des Letztempfängers 
zustande gekommen ist, die in wesentlicher Beziehung unrichtig oder 
unvollständig waren, 

- der Letztempfänger bestimmten - im Zuwendungsbescheid bzw. -vertrag 
im Einzelnen zu nennenden - Verpflichtungen nicht nachkommt. 

12.6 Dem Erstempfänger ist aufzuerlegen, in dem privatrechtlichen Vertrag 
insbesondere zu regeln: 

12.6.1 die Art und Höhe der Zuwendung, 

12.6.2 der Zuwendungszweck und die Dauer der Zweckbindung von aus der 
Zuwendung beschafften Gegenständen, 

12.6.3 die Finanzierungsart und der Umfang der zuwendungsfähigen Ausgaben, 
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12.6.4 der Bewilligungszeitraum, 

12.6.5 die Abwicklung der Maßnahme und die Prüfung der Verwendung der 
Zuwendung entsprechend den Nummern 1 bis 7 ANBest-P. Die in Betracht 
kommenden Bestimmungen sind dem Inhalt nach unmittelbar in den Vertrag 
zu übernehmen; das entsprechend Nummer 7.1 ANBest-P für den Erst-
empfänger vorzusehende Prüfungsrecht ist auch für die Bewilligungsbehörde 
(einschließlich für einen von ihr Beauftragten) auszubedingen, 

12.6.6 die Anerkennung der Gründe für einen Rücktritt vom Vertrag, der Rück-
zahlungsverpflichtungen und der sonstigen Rückzahlungsregelungen durch 
den Letztempfänger, 

12.6.7 die Verzinsung von Rückzahlungsansprüchen. 

13. Zuwendungen zur Projektförderung an Gebietskörperschaften und 
Zusammenschlüsse von Gebietskörperschaften 

13.1 Bei Zuwendungen zur Projektförderung an Gebietskörperschaften und 
Zusammenschlüsse von Gebietskörperschaften gelten die Nummern 1 bis 
12, 15 und 16 entsprechend, soweit nicht nachfolgend etwas anderes 
bestimmt ist. 

13.2 Zuwendungen für größere Investitionen werden in der Regel im Wege der 
Anteilfinanzierung bewilligt (zu Nummer 4.2.4).  

13.3 Bei Zuwendungen für Baumaßnahmen ist entsprechend Nummer 6 zu 
verfahren. Die Bewilligungsbehörde kann zulassen, dass bei Zuwendungen 
für Baumaßnahmen die zuständigen bautechnischen Dienststellen des 
Zuwendungsempfängers beteiligt werden. 

14. Zuwendungen auf Kostenbasis 

Sollte im Einzelfall eine Zuwendung auf Kostenbasis erfolgen, ist nach der 
geltenden Bundesregelung zu verfahren. 

15. Fälle von geringer finanzieller Bedeutung 

Beträgt die Zuwendung oder bei Finanzierung durch mehrere Stellen 
(Nummer 1.45) der Gesamtbetrag der Zuwendung bei institutioneller Förde-
rung für ein Haushaltsjahr oder bei einer Projektförderung weniger als 
25 000 Euro, können bei Anwendung der Nummern 1 bis 11 und 143 im 
Einzelfall Erleichterungen zugelassen werden. Ein der Sachlage ange-
messener Verwendungsnachweis ist jedoch unerlässlich. 

16. Besondere Regelungen 

16.1 Weitere Ausnahmen von den Nummern 1 bis 143 sind im Einzelfall im 
Einvernehmen mit der Senatorin für Finanzen möglich. Der Zuwendungs-
empfänger darf seine Beschäftigten nicht besser stellen als vergleichbare 
Beschäftigte der bremischen Verwaltung, vorbehaltlich einer abweichenden 
tarifvertraglichen Regelung dürfen deshalb keine günstigeren Arbeitsbedin-
gungen vereinbart werden, als sie für Beschäftigte der bremischen Ver-
waltung jeweils vorgesehen wird. Über die Gewährung höherer Entgelte und 
anderer über- und außertariflicher Leistungen (vgl. Nummer 1.3 ANBest-I 

http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVVLHO_44&name=ANL2
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und -P) kann das für die Bewilligung der Zuwendungen zuständige Ressort 
bei Vorliegen zwingender Gründe Ausnahmen zulassen. 

16.2 Für geeignete Zuwendungsbereiche soll die Bewilligungsbehörde Förder-
richtlinien und/oder interne Richtlinien und Handlungsanweisungen erlassen. 
Dies ist regelmäßig der Fall, wenn Förderrichtlinien fachspezifische Regelun-
gen (Förderprogramme) erfordern. 
Bei der Entwicklung von Förderrichtlinien sind die „Grundsätze für Förder-
richtlinien“ (Anlage 5) zu beachten. Dieses Gliederungsschema ist verbind-
lich. In begründeten Fällen kann die Bewilligungsbehörde hiervon abweichen. 
Nach Bekanntgabe der Förderrichtlinien ist der Senatorin für Finanzen und 
dem Rechnungshof jeweils ein Exemplar durch die Bewilligungsbehörde zu 
übersenden. 

16.3 Für einzelne Zuwendungsbereiche kann der zuständige Senator im Einver-
nehmen mit der Senatorin für Finanzen und nach Anhörung des Rechnungs-
hofes der Freien Hansestadt Bremen (§ 103 LHO) von den Verwaltungs-
vorschriften ergänzende oder abweichende Regelungen in Förderrichtlinien, 
internen Richtlinien und Handlungsanweisungen vorsehen. Werden 
bestehende Regelungen geändert, sind die Senatorin für Finanzen und der 
Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen ebenfalls nach Satz 1 zu 
beteiligen. 

16.4 Grundsätzliche Zweifelsfragen sowie Fragen von erheblicher finanzieller 
Bedeutung, die sich bei der Anwendung der Nummern 1 bis 15 ergeben, sind 
im Einvernehmen mit der Senatorin für Finanzen zu klären. 

16.5 Soweit Regelungen nach den Nummern 16.1 bis 16.4 den Verwendungs-
nachweis betreffen, ist das Einvernehmen mit dem Rechnungshof der Freien 
Hansestadt Bremen herzustellen. 

16.6 Die Rechte und Pflichten der Bewilligungsbehörde nach den Nummern 1 
bis 16.4 stehen der Freien Hansestadt Bremen als Zuwendungsgeber auch 
dann zu, wenn bei einer kapitalmäßigen Beteiligung der Freien Hansestadt 
Bremen an dem Zuwendungsempfänger (Nummer 1.2 zu § 65 LHO) die 
Bewilligungsbehörde in einem Aufsichtsorgan des Zuwendungsempfängers 
vertreten ist. 

16.7 Die Übermittlung elektronischer Dokumente sowie das Ersetzen der in den 
Nummern 1 bis 15 angeordnete Schriftform durch die elektronische Form ist 
nach Maßgabe der für die elektronische Kommunikation geltenden Vor-
schriften des BremVwVfG bzw. SGB (insbesondere §§ 3a, 37 und 41 
BremVwVfG bzw. § 36a SGB I und §§ 33 und 37 SGB X) zulässig. 

16.8 Ab dem 1. Januar 2014 sind Zuwendungsfälle des Landes und der Stadt-
gemeinde Bremen im Datenbankverfahren ZEBRA in ihren wesentlichen 
Teilen abzubilden. 
Wenn zwingende Gründe vorliegen, Zuwendungsfälle nicht unmittelbar in 
ZEBRA abzubilden, ist eine unverzügliche Nacherfassung zu gewährleisten. 
Vermerke über Antragsprüfungen, Verwendungsnachweisprüfungen usw. 
müssen nicht in ZEBRA hinterlegt werden, sofern eine anderweitige Archi-
vierung vorgeschrieben ist. 

Zu erfassen sind insbesondere: 

a) genaue Bezeichnung des Zuwendungszwecks (vgl. Nummer 4.2.3);  

http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVVLHO_44&name=ANL2
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b) Bewilligungszeitraum 

c) Zuwendungsart, Finanzierungsart und Finanzierungsform, bewilligte 
Zuwendungshöhe;  

d) vollständige Übersicht über die Einnahmen (einschließlich sonstiger 
Mittel) und Ausgaben (Finanzierungsplan/Wirtschaftsplan) bei der 
Antragstellung und Bewilligung in einem Detaillierungsgrad, der die 
spätere Prüfung des Verwendungsnachweises entsprechend der Antrag-
stellung und der Bewilligung sowie weiterer Änderungen während der 
Maßnahme bzw. nach ihrem Abschluss ermöglicht. 
Soweit beantragte Maßnahmen nicht bewilligt werden, kann die 
Übersicht über Einnahmen und Ausgaben des Antrags in reduzierter 
Detaillierung abgebildet werden. Bei mehr- oder überjährigen Maß-
nahmen ist der Zuwendungsbedarf und bei rückzahlbaren Leistungen 
sind die erwarteten Rückzahlungen möglichst nach Jahren gegliedert 
darzustellen; 

e) alle ergangenen Bescheide (Ablehnung, Bewilligung, Änderung, Auf-
hebung, Rückforderung) unter Angabe von Bescheid- und Bestandskraft-
datum, Solldatum für Zwischen- und Verwendungsnachweise bzw. ein 
entsprechender Zuwendungsvertrag; 

f) vollständige Übersicht der Einnahmen und Ausgaben der Maßnahme für 
Zwischen- und Verwendungsnachweise (einschließlich Eingangs- und 
Prüfungsdaten); 

g) alle Buchungen zulasten oder zugunsten von Zuwendungsmitteln, die im 
Zusammenhang mit der Maßnahme von einer Dienststelle vorgenommen 
werden; 

h) die benötigte Zuwendungshöhe, d. h. die Zuwendungshöhe ist - soweit 
erforderlich - auf den endgültig benötigten Zuwendungsbetrag zu korri-
gieren; 

i) ob eine Beteiligung der technischen bremischen Verwaltung nach 
Nummer 6 erforderlich ist. 

17. Sondervermögen 

Die vorstehenden Verwaltungsvorschriften gelten für Zuwendungen aus 
Sondervermögen der Freien Hansestadt Bremen entsprechend. 

Zu § 44 Absatz 2 Verwaltung von Mitteln oder Vermögensgegenständen 

18. Zum Begriff 

18.1 Eine Verwaltung von Mitteln der Freien Hansestadt Bremen im Sinne von 
§ 44 Absatz 2 LHO ist anzunehmen, wenn Stellen außerhalb der bremischen 
Verwaltung zur Erfüllung von Landes- und Kommunalaufgaben im Rahmen 
eines Treuhandverhältnisses Ausgaben leisten oder Einnahmen erheben. 
Das Treuhandverhältnis kann offen oder verdeckt sein.  

18.2 Eine Verwaltung von Vermögensgegenständen liegt vor, wenn Stellen außer-
halb der bremischen Verwaltung im Rahmen eines Treuhandverhältnisses 
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befugt sind, Sachen, Rechte oder andere Arten von Vermögen des Landes 
zu halten oder über sie zu verfügen. 

18.3 Eine Verwaltung von Mitteln der Freien Hansestadt Bremen liegt insbe-
sondere nicht vor, soweit Stellen außerhalb der bremischen Verwaltung 

18.2.1 Mittel als Zuwendungen zur Weitergabe an Dritte als weitere 
Zuwendungsempfänger erhalten (Nummer 13),  

18.2.2 Teile des Haushaltsplans der Freien Hansestadt Bremen ausführen (§ 91 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 LHO), 

18.2.3 Mittel als Ersatz von Aufwendungen erhalten (§ 91 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 LHO). 

19. Voraussetzungen 

19.1 Eine Verwaltung von Haushaltsmitteln oder Vermögensgegenständen der 
Freien Hansestadt Bremen durch Stellen außerhalb der bremischen Verwal-
tung ist zulässig, wenn die Freie Hansestadt Bremen an dieser Art der 
Verwaltung ein erhebliches Interesse hat, das anderweitig nicht oder nicht in 
dem notwendigen Umfang befriedigt werden kann und unter wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten geboten ist. Eine Verwaltung von Haushaltsmitteln der 
Freien Hansestadt Bremen ist nicht zulässig, wenn der von der Freien 
Hansestadt Bremen verfolgte Zweck durch eine Weitergabe von Zuwen-
dungen im Sinne der Nummer 13 erreicht werden kann. 

19.2 Haushaltsmittel oder Vermögensgegenstände der Freien Hansestadt Bremen 
können von juristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie von 
Personen des privaten Rechts verwaltet werden, soweit diese für eine solche 
Verwaltung geeignet sind und die Gewähr für eine ordnungsmäßige 
Geschäftsführung bieten. 

20. Verfahren 

20.1 Der Auftrag zur Verwaltung von Haushaltsmitteln oder Vermögensgegen-
ständen der Freien Hansestadt Bremen ist, soweit er nicht auf Gesetz beruht, 
im Wege schriftlicher Vereinbarung zu erteilen. Die Vereinbarung muss 
befristet sein und eine Kündigungsmöglichkeit vorsehen. 

20.2 Nach Lage des Einzelfalles ist insbesondere folgendes zu regeln: 

20.2.1 Inhalt und Umfang des Auftrags, 

20.2.2 Rechte und Pflichten des Auftragnehmers, Grad der zu beachtenden 
Sorgfalt, 

20.2.3 bei der Weiterleitung von Haushaltsmitteln der Freien Hansestadt Bremen an 
Letztempfänger die Bedingungen der Weiterleitung und der Nachweis der 
zweckentsprechenden Verwendung durch den Letztempfänger, 

20.2.4 Anwendung von gesetzlichen und sonstigen Vorschriften nebst Mustern, 

20.2.5 Erteilung von Unteraufträgen, 

20.2.6 Weisungsbefugnisse und Einwilligungsvorbehalte des Auftraggebers, 

20.2.7 Umfang der Mitteilungspflichten, 
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20.2.8 gesonderte Buchführung und Rechnungslegung für die Haushaltsmittel und 
Vermögensgegenstände der Freien Hansestadt Bremen, 

20.2.9 Auszahlungsverfahren, 

20.2.10 Behandlung von Rückeinnahmen, 

20.2.11 Haftung des Auftragnehmers, 

20.2.12 Nachweis über die Verwaltung, 

20.2.13 Prüfungsrechte des Auftraggebers, 

20.2.14 Ersatz des Aufwands des Auftragnehmers. 

20.3 Regelungen nach Nummer 21.2 bedürfen der Einwilligung der Senatorin für 
Finanzen und, soweit sie die Buchführung, die Rechnungslegung und den 
Nachweis über die Verwaltung betreffen, auch des Rechnungshofs der 
Freien Hansestadt Bremen. Die Senatorin für Finanzen kann auf seine 
Befugnisse verzichten. 

Anlage 1 

(zu Nr. 5.1 zu § 44) 

Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur institutionellen 
Förderung (ANBest-I) 

Die ANBest-I enthalten Nebenbestimmungen (Bedingungen und Auflagen) im Sinne 
des § 36 des Bremischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BremVwVfG) bzw. § 32 
des Sozialgesetzesbuchs - Zehntes Buch - (SGB X) sowie notwendige Erläuterun-
gen. Die Nebenbestimmungen sind Bestandteil des Zuwendungsbescheides, soweit 
dort nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 

Inhalt 

Nr. 1 Anforderung und Verwendung der Zuwendung 

Nr. 2 Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder 

Änderung der Finanzierung 

Nr. 3 Vergabe von Aufträgen 

Nr. 4 Inventarisierungspflicht  

Nr. 5 Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers 

Nr. 6 Buchführung 

Nr. 7 Nachweis der Verwendung 

Nr. 8 Prüfung der Verwendung 

Nr. 9 Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 
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1. Anforderung und Verwendung der Zuwendung 

1.1 Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im Zuwendungsbescheid 
bestimmten Zwecks verwendet werden. Die Zuwendung ist wirtschaftlich und 
sparsam zu verwenden. 

1.2 Alle eigenen Mittel und mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden 
Einnahmen (Zuwendungen, Leistungen Dritter) des Zuwendungsempfängers 
sind als Deckungsmittel für alle Ausgaben einzusetzen. 

1.3 Besserstellungsverbot/Mindestentgelte 

1.3.1 Besserstellungsverbot 
Der Zuwendungsempfänger darf seine Beschäftigten nicht besserstellen als 
vergleichbare bremische Bedienstete. Vorbehaltlich einer abweichenden 
tarifvertraglichen Regelung dürfen keine günstigeren Arbeitsbedingungen 
vereinbart werden, als sie für Beschäftigte der bremischen Verwaltung 
jeweils vorgesehen sind. Insbesondere höhere Entgelte. 
Sind im Wirtschafts-/Haushaltsplan Stellen, die über die höchste Entgelt-
gruppe des TV-L hinausgehen, ohne Angabe der Höhe der Vergütung 
ausgebracht (z. B. ÜT, AT ohne Angabe einer Besoldungsgruppe), bedarf die 
Festsetzung der Vergütung in jedem Einzelfall der vorherigen Zustimmung 
der Bewilligungsbehörde. 
Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Bedienstete des Zuwendungsempfängers, 
die bei der Durchführung von Aufträgen und von aus Zuwendungen finan-
zierten Projekten eingesetzt werden. 

1.3.2 Mindestentgelt 
Der Zuwendungsempfänger hat seinen Arbeitnehmern mindestens den nach 
dem Landesmindestlohngesetz festgelegten Mindestlohn zu zahlen. 

1.4 Risiken für Schäden an Personen, Sachen und Vermögen dürfen nur 
versichert werden, soweit eine Versicherung gesetzlich vorgeschrieben bzw. 
im Zuwendungsbescheid zugelassen ist. 

1.5 Die Zuwendung darf nur insoweit und nicht eher angefordert werden, als sie 
innerhalb von zwei Monaten nach der Auszahlung für fällige Zahlungen 
benötigt wird. Die Anforderung jedes Teilbetrages muss die zur Beurteilung 
des Mittelbedarfs erforderlichen Angaben enthalten. 

1.6 Zahlungen vor Empfang der Gegenleistung dürfen nur vereinbart oder 
bewirkt werden, soweit dies allgemein üblich oder durch besondere 
Umstände gerechtfertigt ist. 

1.7 Rücklagen und Rückstellungen, soweit sie nicht gesetzlich vorgeschrieben 
sind, dürfen nur nach Maßgabe des Zuwendungsbescheides gebildet 
werden. 

2. Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung 

2.1 Ermäßigen sich nach der Bewilligung die im Haushalts- oder Wirtschaftsplan 
veranschlagten Gesamtausgaben, erhöhen sich die Deckungsmittel oder 
treten neue Deckungsmittel hinzu, so vermindert sich die Zuwendung 

2.1.1 bei Anteilfinanzierung anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwen-
dungsgeber und den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln des 
Zuwendungsempfängers, 
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2.1.2 bei Fehlbetrags- und Vollfinanzierung um den vollen in Betracht kommenden 
Betrag, 

2.1.3 bei Festbetragsfinanzierung, wenn sich die zuwendungsfähigen Ausgaben 
auf einen Betrag unterhalb der Zuwendung ermäßigen, auf die Höhe der 
tatsächlichen zuwendungsfähigen Ausgaben. 

2.2 Die Zuwendung vermindert sich nur, soweit nicht die Bildung von Rücklagen 
oder Rückstellungen zugelassen ist. 

2.3 Bei einem sachlichen Zusammenhang von Mehreinnahmen und Mehraus-
gaben bzw. Mindereinnahmen und Minderausgaben kann unter Berück-
sichtigung der Besonderheiten des Einzelfalles auf die Ermäßigung der 
Zuwendung verzichtet werden. 

3. Vergabe von Aufträgen 

Soweit unter Verwendung der Zuwendung Waren beschafft oder Dritte mit 
der Erbringung einer Leistung beauftragt werden, sind anzuwenden: 

3.1 Wenn die Zuwendung oder bei Finanzierung durch mehrere Stellen der 
Gesamtbetrag der Zuwendung mehr als 50 000 Euro beträgt, Abschnitt 2 des 
Tariftreue- und Vergabegesetz. Bei der Vergabe von Aufträgen, die den 
Schwellenwert von § 2 Vergabeverordnung erreichen, sind - je nach 
Auftragsgegenstand - die Sektorenverordnung, die Vergabeverordnung für 
freiberufliche Leistungen (VOF) oder jeweils den Abschnitt 2 des Teils A der 
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/A) bzw. der 
Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL/A) anzuwenden. 

3.2 Der Zuwendungsnehmer ist zur Anwendung der vergaberechtlichen 
Bestimmungen des Bundes und der Freien Hansestadt Bremen in vollem 
Umfang verpflichtet, soweit er öffentlicher Auftraggeber im Sinne des 
§ 98 GWB ist. 

3.3 Auch Aufträge, die die unter 3.1 genannte Betragsgrenze nicht erreichen, 
sind unter den Gesichtspunkten der wirtschaftlichen und sparsamen 
Mittelverwendung in der Regel auf der Grundlage mehrerer dokumentierter  
Angebote (Wettbewerb) zu vergeben. 

3.4 Abweichende und ergänzende Regelungen des Zuwendungsbescheides sind 
zu beachten. 

4. Inventarisierungspflicht 

Der Zuwendungsempfänger hat Gegenstände, deren Anschaffungs- oder 
Herstellungswert ohne Umsatzsteuer 410 Euro übersteigt, zu inventarisieren. 
Soweit aus besonderen Gründen die Freie Hansestadt Bremen Eigentümerin 
ist oder wird, sind die Gegenstände in dem Inventarverzeichnis besonders zu 
kennzeichnen. 

5. Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers 

Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, unverzüglich der Bewilligungs-
behörde anzuzeigen, wenn 

5.1 er nach Vorlage des Haushalts- oder Wirtschaftsplans weitere Zuwendungen 
bei anderen öffentlichen Stellen beantragt oder von ihnen erhält oder wenn 
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sich eine wesentliche Ermäßigung der Gesamtausgaben oder eine wesent-
liche Änderung der Finanzierung ergibt,  

5.2 für die Bewilligung der Zuwendung maßgebliche Umstände sich ändern oder 
wegfallen, insbesondere der Zuwendungszweck nach Umfang, Qualität und 
Zielsetzung nicht oder mit der bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen ist, 

5.3 die abgerufenen oder ausgezahlten Beträge nicht innerhalb von zwei 
Monaten nach Auszahlung verbraucht werden können, 

5.4 ein Insolvenzverfahren gegen ihn beantragt oder eröffnet wird. 

6. Buchführung 

6.1 Der Zuwendungsempfänger hat über alle Einnahmen und Ausgaben Buch zu 
führen. Sofern dies nicht ohnehin nach den Regeln der kaufmännischen 
doppelten Buchführung geschieht, ist insbesondere auf folgendes zu achten: 

6.1.1 Einnahmen und Ausgaben sind in zeitlicher Reihenfolge getrennt vonein-
ander in voller Höhe zu verbuchen und zu belegen, 

6.1.2 Personal- und sonstige Betriebsausgaben sind nach den wesentlichen 
Ausgabearten getrennt voneinander auszuweisen, 

6.1.3 die Aufzeichnungen müssen die einmal jährlich aufzustellende Jahresab-
rechnung ermöglichen, 

6.2 Die Belege müssen die im Geschäftsverkehr üblichen Angaben und Anlagen 
enthalten, die Ausgabebelege insbesondere den Zahlungsempfänger, Grund 
und Tag der Zahlung, den Zahlungsbeweis und bei Gegenständen den 
Verwendungszweck. 

6.3 Der Zuwendungsempfänger hat die Bücher, Belege und alle sonstigen 
Geschäftsunterlagen fünf Jahre nach Vorlage des Verwendungsnachweises 
aufzubewahren, sofern nicht nach steuerrechtlichen oder anderen Vor-
schriften eine längere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist. Die Aufbewahrungs-
frist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Verwendungsnach-
weis vorgelegt worden ist. Zur Aufbewahrung können auch Bild- und Ton-
träger und digitale Datenträger verwendet werden. 

7. Nachweis der Verwendung 

7.1 Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb von sechs Monaten nach 
Ablauf des Haushalts- oder Wirtschaftsjahres nachzuweisen (Verwendungs-
nachweis). Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und 
einem zahlenmäßigen Nachweis. 

7.2 In dem Sachbericht sind die Tätigkeit des Zuwendungsempfängers sowie 
das erzielte Ergebnis im abgelaufenen Haushalts- oder Wirtschaftsjahr 
darzustellen und den vorgegebenen Zielen gegenüberzustellen. Tätigkeits-, 
Geschäfts-, Abschluss- und Prüfungsberichte und etwaige Veröffent-
lichungen sind beizufügen.  

7.3 Der zahlenmäßige Nachweis besteht aus der Jahresrechnung oder bei 
kaufmännischer doppelter Buchführung dem Jahresabschluss (Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung und auf Verlangen der Bewilligungsbehörde 
eine Überleitungsrechnung auf Einnahmen und Ausgaben). Die Jahres-
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rechnung muss alle Einnahmen und Ausgaben des abgelaufenen Haushalts-
jahres in der Gliederung des Haushalts- oder Wirtschaftsplans enthalten 
sowie das Vermögen und die Schulden zu Beginn und Ende des Haushalts-
jahres ausweisen. 

7.4 Im Verwendungsnachweis ist in Kenntnis der strafrechtlichen Bedeutung 
unvollständiger oder falscher Angaben zu versichern, dass 

- die Zuwendung ausschließlich zur Erfüllung des im Bewilligungs-
bescheid näher bezeichneten Zuwendungszwecks verwendet wurde 
und die Einnahmen und Ausgaben nach den Rechnungsunterlagen im 
Zusammenhang mit dem geförderten Vorhaben angefallen sind (bei 
Förderung von Baumaßnahmen: und mit der Baurechnung überein-
stimmen), 

- die nicht zuwendungsfähigen Beträge, Rückforderungen und Rück-
zahlungen abgesetzt wurden, 

- die im Zuwendungsbescheid, einschließlich der dort enthaltenen 
Nebenbestimmungen, genannten Bedingungen und Auflagen einge-
halten wurden und,  

- dass wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist. 

7.5 Ist neben der institutionellen Förderung auch eine Zuwendung zur Projekt-
förderung bewilligt worden, so ist jede Zuwendung getrennt nachzuweisen. In 
jedem Falle sind in dem Verwendungsnachweis für die institutionelle Förde-
rung einzeln die Zuwendungen zur Projektförderung nachrichtlich anzu-
geben. 

8. Prüfung der Verwendung 

8.1 Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige 
Geschäftsunterlagen anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung 
durch örtliche Erhebungen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu 
lassen. Der Zuwendungsempfänger hat die erforderlichen Unterlagen 
bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu erteilen. 
Hierzu gehört auch die Weitergabe personenbezogener Daten seiner 
Beschäftigten, soweit sie für die Prüfung der Verwendung der Zuwendung 
nach den Bedingungen des Zuwendungsbescheids herangezogen werden 
müssen. Die Beschäftigten sind über die Weitergabe der Daten zu unter-
richten. 

8.2 Unterhält der Zuwendungsempfänger eine eigene Prüfungseinrichtung, ist 
von dieser der Verwendungsnachweis vorher zu prüfen und die Prüfung 
unter Angabe ihres Ergebnisses zu bescheinigen. 

8.3 Der Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen ist berechtigt, bei dem 
Zuwendungsempfänger zu prüfen (§ 91 LHO). 

9. Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 

9.1 Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach 
Verwaltungsverfahrensrecht (§§ 48, 49, 49a BremVwVfG) bzw. nach dem 

http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BremLHO&p=91
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVwVfG&p=48
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVwVfG&p=49
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVwVfG&p=49a
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SGB X (§§ 44 bis 47 und 50) oder anderen Rechtsvorschriften unwirksam 
oder mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder widerrufen 
wird. 

9.2 Nummer 9.1 gilt insbesondere, wenn  

9.2.1 eine auflösende Bedingung eingetreten ist (z. B. nachträgliche Ermäßigung 
der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung nach Nummer 2), 

9.2.2 die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden 
ist, 

9.2.3 die Zuwendung oder aus der Zuwendung beschaffte Gegenstände nicht oder 
nicht mehr für den vorgesehenen Zweck oder unwirtschaftlich verwendet 
wird. 

9.3 Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit kann auch in Betracht 
kommen, soweit der Zuwendungsempfänger 

9.3.1 die Zuwendung nicht innerhalb von zwei Monaten nach Auszahlung für fällige 
Zahlungen verwendet oder 

9.3.2 Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt, insbesondere 
den vorgeschriebenen Verwendungsnachweis nicht rechtzeitig vorlegt sowie 
Mitteilungspflichten (Nummer 5) nicht rechtzeitig nachkommt. 

9.4 Der Erstattungsanspruch ist nach Maßgabe des § 49a Absatz 3 BremVwVfG 
bzw. § 50 Absatz 2a SGB X mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz 
nach § 247 BGB für das Jahr zu verzinsen. 

9.5 Werden Zuwendungen nicht innerhalb von zwei Monaten nach der Aus-
zahlung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks verwendet und wird der 
Zuwendungsbescheid nicht zurückgenommen oder widerrufen, können für 
die Zeit von der Auszahlung bis zur zweckentsprechenden Verwendung 
ebenfalls Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz (vgl. 
Nummer 9.4) für das Jahr verlangt werden. Entsprechendes gilt, soweit 
Zuwendungen in Anspruch genommen werden, obwohl andere Mittel anteilig 
oder vorrangig einzusetzen sind. 

  

http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVwVfG&p=49a
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BGB&p=247
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Anlage 2 zu VV Nr. 5.1 zu § 44 

Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung 
(ANBest-P) 

Die ANBest-P enthalten Nebenbestimmungen (Bedingungen und Auflagen) im Sinne 
des § 36 des Bremischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BremVwVfG) bzw. § 32 
des Sozialgesetzbuchs - Zehntes Buch (SGB X) sowie notwendige Erläuterungen. 
Die Nebenbestimmungen sind Bestandteil des Zuwendungsbescheides, soweit dort 
nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 

Inhalt 

Nr. 1 Anforderung und Verwendung der Zuwendung 

Nr. 2 Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung 

Nr. 3 Vergabe von Aufträgen 

Nr. 4 Inventarisierungspflicht 

Nr. 5 Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers 

Nr. 6 Nach der Verwendung 

Nr. 7 Prüfung der Verwendung 

Nr. 8 Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 

1. Anforderung und Verwendung der Zuwendung 

1.1 Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im Zuwendungsbescheid 
bestimmten Zwecks verwendet werden. Die Zuwendung ist wirtschaftlich und 
sparsam zu verwenden. 
Der Zuwendungsempfänger muss sicherstellen, dass alle seine Einnahmen 
und Ausgaben in klarer Zuordnung zum geförderten Projekt - auch in 
Abgrenzung zu anderen Projekten oder dem allgemeinen Geschäftsbetrieb - 
nachvollziehbar belegt werden können. Die Abgrenzung umfasst ggf. auch 
die Gemeinkosten und das Verfahren zu deren Umlage auf die einzelnen 
Projekte und den allgemeinen Geschäftsbetrieb. 

1.2 Die eigenen Mittel und die mit dem Zuwendungszweck zusammenhängen-
den Einnahmen des Zuwendungsempfängers (insbesondere Zuwendungen, 
Leistungen Dritter) sind als Deckungsmittel einzusetzen. 

1.3 Besserstellungsverbot/Mindestentgelt 

1.3.1 Dürfen aus der Zuwendung auch Personalausgaben oder sächliche Verwal-
tungsausgaben geleistet werden und werden die Gesamtausgaben des 
Zuwendungsempfängers überwiegend (d. h. zu mehr als 50 von Hundert) 
aus Zuwendungen der öffentlichen Hand bestritten, darf der Zuwendungs-
empfänger seine Beschäftigten nicht besserstellen als vergleichbare 
bremische Bedienstete. Vorbehaltlich einer abweichenden tarifvertraglichen 

http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVwVfG&p=36
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Regelung dürfen keine günstigeren Arbeitsbedingungen vereinbart werden, 
als sie für Beschäftigte der bremischen Verwaltung jeweils vorgesehen sind. 
Insbesondere höhere Entgelte sowie sonstige über- oder außertarifliche 
Leistungen dürfen nicht gewährt werden. 

1.3.2 Mindestentgelt 
Der Zuwendungsempfänger hat seinen Arbeitnehmern mindestens den nach 
dem Landesmindestlohngesetz festgelegten Mindestlohn zu zahlen. 

1.4 Die Zuwendung darf nur insoweit und nicht eher angefordert werden, als sie 
innerhalb von zwei Monaten nach der Auszahlung für fällige Zahlungen 
benötigt wird. Die Anforderung jedes Teilbetrages muss die zur Beurteilung 
des Mittelbedarfs erforderlichen Angaben enthalten. 

1.5 Im Übrigen dürfen die Zuwendungen wie folgt in Anspruch genommen 
werden: 

1.5.1 bei Anteil- oder Festbetragsfinanzierung jeweils anteilig mit etwaigen Zuwen-
dungen anderer Zuwendungsgeber und den vorgesehenen eigenen und 
sonstigen Mitteln des Zuwendungsempfängers, 

1.5.2 bei Fehlbedarfsfinanzierung, wenn die vorgesehenen eigenen und sonstigen 
Mittel des Zuwendungsempfängers verbraucht sind. 

1.6 Zahlungen vor Empfang der Gegenleistung dürfen nur vereinbart oder 
bewirkt werden, soweit dies allgemein üblich oder durch besondere 
Umstände gerechtfertigt ist. 

1.7 Der Zuwendungsbescheid kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 
werden, wenn sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht zu 
erreichen ist. 

2. Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung 

2.1 Ermäßigen sich nach der Bewilligung die in dem Finanzierungsplan veran-
schlagten Gesamtausgaben für den Zuwendungszweck, erhöhen sich die 
Deckungsmittel oder treten neue Deckungsmittel hinzu, so vermindert sich 
die Zuwendung 

2.1.1 bei Anteilfinanzierung anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwen-
dungsgeber und den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln des 
Zuwendungsempfängers, 

2.1.2 bei Fehlbedarfs- und Vollfinanzierung um den vollen in Betracht kommenden 
Betrag. 

2.1.3 bei Festbetragsfinanzierung, wenn sich die zuwendungsfähigen Ausgaben 
auf einen Betrag unterhalb der Zuwendung ermäßigen, auf die Höhe der 
tatsächlichen zuwendungsfähigen Ausgaben. 

2.2 Bei einem sächlichen Zusammenhang von Mehreinnahmen und Mehraus-
gaben bzw. Mindereinnahmen und Minderausgaben kann unter Berück-
sichtigung der Besonderheiten (Umstände) des Einzelfalles auf die Ermäßi-
gung der Zuwendung verzichtet werden. 

2.3 Soweit nicht nach Nummer 2.2 verzichtet wird, hat der Zuwendungs-
empfänger nach der Erfüllung des Zuwendungszwecks ihm verbleibende 
Mittel aus Minderausgaben oder Mehreinnahmen, die nach Nummern 2.1.1 
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bis 2.1.3 auf die Zuwendung mindernd anzurechnen sind, unverzüglich - 
spätestens mit Vorlage des Verwendungsnachweises - anzuzeigen und zu 
erstatten. 

3. Vergabe von Aufträgen 

Soweit unter Verwendung der Zuwendung Waren beschafft oder Dritte mit 
der Erbringung einer Leistung beauftragt werden, sind anzuwenden: 

3.1 Wenn die Zuwendung oder bei Finanzierung durch mehrere Stellen der 
Gesamtbetrag der Zuwendung mehr als 50 000 Euro beträgt, Abschnitt 2 des 
Tariftreue- und Vergabegesetz. Bei der Vergabe von Aufträgen, die den 
Schwellenwert von § 2 Vergabeverordnung erreichen, sind - je nach 
Auftragsgegenstand - die Sektorenverordnung, die Vergabeverordnung für 
freiberufliche Leistungen (VOF) oder jeweils den Abschnitt 2 des Teils A der 
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/A) bzw. der 
Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL/A) anzuwenden. 

3.2 Der Zuwendungsnehmer ist zur Anwendung der vergaberechtlichen 
Bestimmungen des Bundes und der Freien Hansestadt Bremen in vollem 
Umfang verpflichtet, soweit er öffentlicher Auftraggeber im Sinne des § 98 
GWB ist. 

3.3 Auch Aufträge, die die unter Nummer 3.1 genannte Betragsgrenze nicht 
erreichen, sind unter den Gesichtspunkten der wirtschaftlichen und 
sparsamen Mittelverwendung in der Regel auf der Grundlage mehrerer 
dokumentierter Angebote (Wettbewerb) zu vergeben. 

4. Inventarisierungspflicht 

4.1 Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks erworben oder 
hergestellt werden, sind für den Zuwendungszweck zu verwenden und 
sorgfältig zu behandeln. Der Zuwendungsempfänger darf über sie vor Ablauf 
der im Zuwendungsbescheid festgelegten zeitlichen Bindung nicht verfügen. 

4.2 Der Zuwendungsempfänger hat die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks 
beschafften Gegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswert ohne 
Umsatzsteuer 410 Euro übersteigt, zu inventarisieren. Soweit aus beson-
deren Gründen die Freie Hansestadt Bremen Eigentümer ist oder wird, sind 
die Gegenstände in dem Inventar besonders zu kennzeichnen. 

5. Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers 

Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, unverzüglich der Bewilligungs-
behörde anzuzeigen, wenn 

5.1 er nach Vorlage des Finanzierungsplans weitere Zuwendungen für den-
selben Zweck bei anderen öffentlichen Stellen beantragt oder von ihnen 
erhält oder wenn sich eine wesentliche Ermäßigung der Gesamtausgaben 
oder eine wesentliche Änderung der Finanzierung ergibt. 

5.2 für die Bewilligung der Zuwendung maßgebliche Umstände sich ändern oder 
wegfallen, insbesondere der Zuwendungszweck nach Umfang, Qualität und 
Zielsetzung nicht oder mit der bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen ist, 
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5.3 die abgerufenen oder ausgezahlten Beträge nicht innerhalb von zwei 
Monaten nach Auszahlung verbraucht werden können, 

5.4 zu inventarisierende Gegenstände innerhalb der zeitlichen Bindung nicht 
mehr entsprechend dem Zuwendungszweck verwendet oder nicht mehr 
benötigt werden, 

5.5 ein Insolvenzverfahren gegen ihn beantragt oder eröffnet wird. 

6. Nachweis der Verwendung 

6.1 Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb von sechs Monaten nach 
Erfüllung des Zuwendungszwecks, spätestens jedoch mit Ablauf des 
sechsten auf den Bewilligungszeitraum folgenden Monats der Bewilligungs-
behörde nachzuweisen (Verwendungsnachweis). Der Verwendungsnachweis 
besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis. 

6.2 In dem Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung sowie das erzielte 
Ergebnis in Umfang und Qualität im Einzelnen darzustellen. 

6.3 In dem zahlenmäßigen Nachweis sind alle mit dem Zuwendungszweck 
zusammenhängenden Einnahmen (Zuwendungen, Leistungen Dritter, eigene 
Mittel) und Ausgaben entsprechend der Gliederung des Finanzierungsplans 
summarisch auszuweisen. Soweit der Zuwendungsempfänger die Möglich-
keit zum Vorsteuerabzug nach § 15 des Umsatzsteuergesetzes hat, dürfen 
nur die Entgelte (Preis ohne Umsatzsteuer) berücksichtigt werden. 

6.4 Im Verwendungsnachweis ist in Kenntnis der strafrechtlichen Bedeutung 
unvollständiger oder falscher Angaben zu versichern, dass 

- die Zuwendung ausschließlich zur Erfüllung des im Bewilligungs-
bescheid näher bezeichneten Zuwendungszwecks verwendet wurde 
und die Einnahmen und Ausgaben nach den Rechnungsunterlagen im 
Zusammenhang mit dem geförderten Vorhaben angefallen sind (bei 
Förderung von Baumaßnahmen: und mit der Baurechnung überein-
stimmen), 

- die nicht zuwendungsfähigen Beträge, Rückforderungen und Rück-
zahlungen abgesetzt wurden, 

- die im Zuwendungsbescheid, einschließlich der dort enthaltenen 
Nebenbestimmungen, genannten Bedingungen und Auflagen einge-
halten wurden, insbesondere dass wirtschaftlich und sparsam verfahren 
worden ist. 

6.5 Mit dem Nachweis sind auf Anforderung der Bewilligungsbehörde die 
Originalbelege (Einnahme- und Ausgabebelege) über die Einzelzahlungen 
und die Verträge über die Vergabe von Aufträgen vorzulegen. Die Belege 
müssen die im Geschäftsverkehr üblichen Angaben und Anlagen enthalten, 
die Ausgabebelege insbesondere den Zahlungsempfänger, Grund und Tag 
der Zahlung und bei Gegenständen den Verwendungszweck. 

6.6 Der Zuwendungsempfänger hat die in Nummer 6.5 genannten Belege und 
Verträge sowie alle sonst mit der Förderung zusammenhängenden Unter-
lagen (vgl. Nummer 7.1 Satz 1) fünf Jahre nach Vorlage des Verwendungs-

http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UStG&p=15
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nachweises aufzubewahren, sofern nicht nach steuerrechtlichen oder 
anderen Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist. Die 
Aufbewahrungsfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem der 
Verwendungsnachweis (nicht Zwischennachweis) vorgelegt worden ist. Zur 
Aufbewahrung können auch Bild- und Tonträger und digitale Datenträger 
verwendet werden. 

6.7 Darf der Zuwendungsempfänger zur Erfüllung des Zuwendungszwecks Mittel 
an Dritte weiterleiten, muss er die Weitergabe davon abhängig machen, dass 
die empfangenden Stellen ihm gegenüber Verwendungsnachweise nach den 
Nummern 6.1 bis 6.6 erbringen. Diese Nachweise sind dem Verwendungs-
nachweis nach Nummer 6.1 beizufügen. 

6.8 Der Bewilligungsbehörde ist mitzuteilen, inwieweit die Mittel aus der Zuwen-
dung zur Beschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen ver-
wendet wurden. Die Nutzungsdauern und Aktivierungszeitpunkte der aus den 
Zuwendungsmitteln geschaffenen und erworbenen Vermögensgegenstände 
des Anlagevermögens sind anzugeben. 

7. Prüfung der Verwendung 

7.1 Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige 
Geschäftsunterlagen anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung 
durch örtliche Erhebungen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu 
lassen. Der Zuwendungsempfänger hat die erforderlichen Unterlagen 
bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu erteilen. Hierzu gehört 
auch die Weitergabe personenbezogener Daten seiner Beschäftigten, soweit 
sie für die Prüfung der Verwendung der Zuwendung nach den Bedingungen 
des Zuwendungsbescheides herangezogen werden müssen. Die Beschäf-
tigten sind über die Weitergabe der Daten zu unterrichten. In den Fällen der 
Nummer 6.7 sind diese Rechte der Bewilligungsbehörde auch dem Dritten 
gegenüber auszubedingen. 

7.2 Unterhält der Zuwendungsempfänger eine eigene Prüfungseinrichtung, ist 
von dieser der Verwendungsnachweis vorher zu prüfen und die Prüfung 
unter Angabe ihres Ergebnisses zu bescheinigen. 

7.3 Der Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen ist berechtigt, bei allen 
Zuwendungsempfängern zu prüfen (§ 91 LHO). 

8. Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 

8.1 Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach 
Verwaltungsverfahrensrecht (§§ 48, 49, 49a BremVwVfG) bzw. nach dem 
SGB X (§§ 44 bis 47 und 50) oder anderen Rechtsvorschriften unwirksam 
oder mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder widerrufen 
wird. 

8.2 Nummer 8.1 gilt insbesondere, wenn 

8.2.1 eine auflösende Bedingung eingetreten ist (z. B. nachträglich Ermäßigung 
der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung nach Nummer 2), 

8.2.2 die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden 
ist, 

http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BremLHO&p=91
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVwVfG&p=48
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVwVfG&p=49
http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVwVfG&p=49a
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8.2.3 die Zuwendung oder aus der Zuwendung beschaffte Gegenstände nicht oder 
nicht mehr für den vorgesehenen Zweck oder unwirtschaftlich verwendet 
werden. 

8.3 Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit kann auch in Betracht 
kommen, soweit der Zuwendungsempfänger 

8.3.1 die Zuwendung nicht innerhalb von zwei Monaten nach Auszahlung für fällige 
Zahlungen verwendet oder 

8.3.2 Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt, insbesondere 
den vorgeschriebenen Verwendungsnachweis nicht rechtzeitig vorlegt sowie 
Mitteilungspflichten (Nummer 5) nicht rechtzeitig nachkommt. 

8.4 Der Erstattungsanspruch ist nach Maßgabe des § 49a Absatz 3 BremVwVfG 
bzw. § 50 Absatz 2a SGB X mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz 
nach § 247 BGB für das Jahr zu verzinsen. 

8.5 Werden Zuwendungen nicht innerhalb von zwei Monaten nach der Aus-
zahlung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks verwendet und wird der 
Zuwendungsbescheid nicht zurückgenommen oder widerrufen, können für 
die Zeit von der Auszahlung bis zur zweckentsprechenden Verwendung 
ebenfalls Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz (vgl. 
Nummer 8.4) für das Jahr verlangt werden. Entsprechendes gilt, soweit 
Zuwendungen in Anspruch genommen werden, obwohl andere Mittel anteilig 
oder vorrangig einzusetzen sind. 

  

http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVwVfG&p=49a
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Anlage 3 (zu Nr. 5.1 zu § 44) 

Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an 
Gebietskörperschaften und Zusammenschlüsse von Gebietskörperschaften 

(ANBest-Gk) 

Die ANBest-GK enthalten Nebenbestimmungen (Bedingungen und Auflagen) im 
Sinne des § 36 des Bremischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BremVwVfG) bzw. 
§ 32 des Sozialgesetzbuchs - Zehntes Buch - (SGB X) sowie notwendige Erläute-
rungen. Die Nebenbestimmungen sind Bestandteil des Zuwendungsbescheides, 
soweit dort nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 

Inhalt 

Nr. 1 Anforderung der Verwendung der Zuwendung 

Nr. 2 Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder 

Änderung der Finanzierung 

Nr. 3 Vergabe von Aufträgen 

Nr. 4 Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers 

Nr. 5 Nachweis der Verwendung 

Nr. 6 Prüfung der Verwendung 

Nr. 7 Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 

1. Anforderung und Verwendung der Zuwendung 

1.1 Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im Zuwendungsbescheid 
bestimmten Zwecks verwendet werden. Die Zuwendung ist wirtschaftlich und 
sparsam zu verwenden. 

1.2 Die eigenen Mittel und die mit dem Zuwendungszweck zusammenhängen-
den Einnahmen des Zuwendungsempfängers (insbesondere Zuwendungen, 
Leistungen Dritter) sind als Deckungsmittel einzusetzen. 

1.3 Die Zuwendung darf nur insoweit und nicht eher angefordert werden, als sie 
innerhalb von zwei Monaten nach der Auszahlung für fällige Zahlungen 
benötigt wird; bei Baumaßnahmen ist der Baufortschritt zu berücksichtigen. 
Die Anforderung jedes Teilbetrages muss die zur Beurteilung des Mittel-
bedarfs erforderlichen Angaben enthalten. Im Übrigen dürfen die Zuwen-
dungen wie folgt in Anspruch genommen werden: 

1.3.1 Bei Anteil- oder Festbetragsfinanzierung jeweils anteilig mit etwaigen 
Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber und den vorgesehenen eigenen 
und sonstigen Mitteln des Zuwendungsempfängers, 

1.3.2 bei Fehlbedarfsfinanzierung, wenn die vorgesehenen eigenen und sonstigen 
Mittel des Zuwendungsempfängers verbraucht sind. 

http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVwVfG&p=36
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2. Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung 

2.1 Ermäßigen sich nach der Bewilligung die in dem Finanzierungsplan veran-
schlagten Gesamtausgaben für den Zuwendungszweck, erhöhen sich die 
Deckungsmittel oder treten neue Deckungsmittel hinzu, so vermindert sich 
die Zuwendung 

2.1.1 bei Anteilfinanzierung anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwen-
dungsgeber und den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln des 
Zuwendungsempfängers, 

2.1.2 bei Fehlbedarfs- und Vollfinanzierung um den vollen in Betracht kommenden 
Betrag, 

2.1.3 bei Festbetragsfinanzierung, wenn sich die zuwendungsfähigen Ausgaben 
auf einen Betrag unterhalb der Zuwendung ermäßigen, auf die Höhe der 
tatsächlichen zuwendungsfähigen Ausgaben. 

2.2 Bei einem sächlichen Zusammenhang von Mehreinnahmen und Mehraus-
gaben bzw. Mindereinnahmen und Minderausgaben kann unter Berücksichti-
gung der Besonderheiten des Einzelfalles auf die Ermäßigung der Zuwen-
dung verzichtet werden. 

3. Vergabe von Aufträgen 

Bei der Vergabe von Aufträgen zur Erfüllung des Zuwendungszwecks sind 
die nach den einschlägigen haushaltsrechtlichen Bestimmungen des 
Zuwendungsempfängers anzuwendenden Vergabegrundsätze zu beachten. 

4. Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers 

Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, unverzüglich der Bewilligungs-
behörde anzuzeigen, wenn 

4.1 er nach Vorlage des Finanzierungsplans weitere Zuwendungen für den-
selben Zweck bei anderen öffentlichen Stellen beantragt oder von ihnen oder 
sonstigen Dritten erhält, 

4.2 sonstige für die Bewilligung der Zuwendung maßgebliche Umstände sich 
ändern oder wegfallen, insbesondere sich herausstellt, dass der Zuwen-
dungszweck nach Umfang, Qualität und Zielsetzung nicht oder mit der 
bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen ist, 

4.3 die abgerufenen oder ausgezahlten Beträge nicht innerhalb von zwei 
Monaten nach Auszahlung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks verbraucht 
werden können, 

4.4 aus der Zuwendung beschaffte oder hergestellte Gegenstände nicht mehr 
entsprechend dem Zuwendungszweck verwendet oder nicht mehr benötigt 
werden. 

5. Nachweis der Verwendung 

5.1 Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb von einem Jahr nach Erfüllung 
des Zuwendungszwecks, spätestens jedoch ein Jahr nach Ablauf des 
Bewilligungszeitraums der Bewilligungsbehörde nachzuweisen (Verwen-
dungsnachweis). 
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5.2 Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem 
zahlenmäßigen Nachweis. 

5.3 In dem Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung sowie das erzielte 
Ergebnis kurz darzustellen. Dem Sachbericht sind die Berichte der von dem 
Zuwendungsempfänger beteiligten technischen Dienststellen beizufügen. 

5.4 In dem zahlenmäßigen Nachweis sind alle mit dem Zuwendungszweck 
zusammenhängenden Einnahmen (Zuwendungen, Leistungen Dritter und 
eigene Mittel) und Ausgaben entsprechend der Gliederung des Finanzie-
rungsplans summarisch auszuweisen. Soweit der Zuwendungsempfänger 
die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug nach § 15 des Umsatzsteuergesetzes 
hat, dürfen nur die Entgelte (Preise ohne Umsatzsteuer) berücksichtigt 
werden. 

5.5 Der Bewilligungsbehörde ist mitzuteilen, inwieweit die Mittel aus der Zuwen-
dung zur Beschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen ver-
wendet wurden. Die Nutzungsdauern und Aktivierungspunkte der aus den 
Zuwendungsmitteln geschaffenen und erworbenen Vermögensgegenstände 
des Anlagevermögens sind anzugeben. 

6. Prüfung der Verwendung 

6.1 Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige 
Geschäftsunterlagen anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung 
durch örtliche Erhebungen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu 
lassen. Der Zuwendungsempfänger hat die erforderlichen Unterlagen 
bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu erteilen. 

6.2 Der Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen ist berechtigt, bei allen 
Zuwendungsempfängern zu prüfen (§ 91 LHO). 

7. Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 

7.1 Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach dem 
Verwaltungsverfahrensrecht (§§ 48, 49, 49a BremVwVfG) bzw. nach dem 
SGB X (§§ 44 bis 47 und 50) oder anderen Rechtsvorschriften unwirksam 
oder mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder widerrufen 
wird. 

7.2 Nummer 7.1 gilt insbesondere, wenn 

7.2.1 eine auflösende Bedingung eingetreten ist (z. B. nachträgliche Ermäßigung 
der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung nach Nummer 2), 

7.2.2 die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden 
ist, 

7.2.3 die Zuwendung oder aus der Zuwendung beschaffte Gegenstände nicht oder 
nicht mehr für den vorgesehenen Zweck oder unwirtschaftlich verwendet 
wird. 

7.3 Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit kann auch in Betracht 
kommen, soweit der Zuwendungsempfänger 

7.3.1 die Zuwendung nicht innerhalb von zwei Monaten nach Auszahlung für fällige 
Zahlungen verwendet oder  

http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UStG&p=15
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7.3.2 Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt, insbesondere 
den vorgeschriebenen Verwendungsnachweis nicht rechtzeitig vorlegt sowie 
Mitteilungspflichten (Nummer 4) nicht rechtzeitig nachkommt. 

7.4 Der Erstattungsanspruch ist nach Maßgabe des § 49a Absatz 3 BremVwVfG 
bzw. § 50 Absatz 2a SGB X mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz 
nach § 247 BGB für das Jahr zu verzinsen. 

7.5 Werden Zuwendungen nicht innerhalb von zwei Monaten nach der Aus-
zahlung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks verwendet und wird der 
Zuwendungsbescheid nicht zurückgenommen oder widerrufen, können für 
die Zeit von der Auszahlung bis zur zweckentsprechenden Verwendung 
ebenfalls Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz (vgl. 
Nummer 7.4) für das Jahr verlangt werden. Entsprechendes gilt, soweit 
Zuwendungen in Anspruch genommen werden, obwohl andere Mittel anteilig 
oder vorrangig einzusetzen sind. 
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Anlage 4 (zu Nr. 7 zu § 44) 

Baufachliche Nebenbestimmungen (NBest-Bau) 

Die NBest-Bau ergänzen die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen 
zur Projektförderung. Sie enthalten Bedingungen und Auflagen im Sinne des § 36 
des Bremischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BremVwVfG) bzw. § 32 des 
Sozialgesetzbuchs - Zehntes Buch - (SGB X). Die Nebenbestimmungen sind 
Bestandteil des Zuwendungsbescheides, soweit dort nicht ausdrücklich etwas 
anderes bestimmt ist. 

Inhalt 

Nr. 1 Termin, Ausschreibung, Vergabe und Ausführung 

Nr. 2 Baurechnung 

Nr. 3 Verwendungsnachweis 

1. Termin, Ausschreibung, Vergabe und Ausführung 

1.1 Der Zuwendungsempfänger hat der ihm benannten technischen bremische 
Verwaltung rechtzeitig einen Rahmenterminplan vorzulegen. 

1.2 Der Zuwendungsempfänger hat die ihm benannte technische bremische 
Verwaltung rechtzeitig über die jeweils vorgesehene Vergabeart, den 
Baubeginn und die Beendigung der Baumaßnahme zu unterrichten. 

1.3 Die Ausführung der Baumaßnahme muss den der Bewilligung zugrunde 
liegenden Bauunterlagen sowie den technischen und baurechtlichen 
Vorschriften entsprechen. 

1.4 Von den Bauunterlagen darf nur insoweit abgewichen werden, als die 
Abweichungen nicht erheblich (§§ 23, 54 LHO) sind. Wenn die Abwei-
chungen zu einer wesentlichen Änderung des Bau- oder Raumprogramms, 
einer wesentlichen Erhöhung der Betriebskosten oder einer Überschreitung 
der Baukosten führen, bedürfen sie vor ihrer Ausführung der Zustimmung 
durch die Bewilligungsbehörde. 

2. Baurechnung 

2.1 Der Zuwendungsempfänger muss für jede Baumaßnahme eine Baurechnung 
führen. Besteht eine Baumaßnahme aus mehreren Bauobjekten/Bauab-
schnitten, sind getrennte Baurechnungen zu führen.  

2.2 Die Baurechnung besteht aus 

2.2.1 dem Bauausgabebuch (bei Hochbauten nach DIN 276 Teil 2 gegliedert, bei 
anderen Bauten nach Maßgabe des Zuwendungsbescheides). Werden die 
Einnahmen und Ausgaben für das geförderte Bauobjekt von anderen 
Buchungsvorfällen getrennt nachgewiesen, entsprechen die Nachweise 
unmittelbar oder durch ergänzende Aufzeichnungen den Inhalts- und Gliede-
rungsansprüchen der DIN 276 und können sie zur Prüfung der Baurechnung 

http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVwVfG&p=36
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beigefügt werden, so kann mit Einwilligung der Bewilligungsbehörde von der 
Führung eines gesonderten Bauausgabebuches abgesehen werden, 

2.2.2 Der Kostenkontrolle (nach DIN 276, bei anderen Bauten nach Maßgabe des 
Zuwendungsbescheides). Zur Transparenz über die Gesamtkosten und 
Einhaltung des Finanzierungsrahmens, beinhaltet die Übersicht alle Mehr- 
und Minderausgaben. 

2.2.3 den Rechnungsbelegen, bezeichnet und geordnet entsprechend 
Nummer 2.1, 

2.2.4 den Abrechnungszeichnungen und der tatsächlichen Ausführung entspre-
chenden Plänen, 

2.2.5 den Verträgen über die Leistungen und Lieferungen mit Schriftverkehr, 

2.2.6 den bauaufsichtlichen Genehmigungen, den Prüf- und Abnahmebescheini-
gungen, 

2.2.7 dem Zuwendungsbescheid und den Schreiben über die Bereitstellung der 
Mittel, 

2.2.8 den geprüften, dem Zuwendungsbescheid zugrunde gelegten Bauunter-
lagen, 

2.2.9 der Berechnung der ausgeführten Flächen und des Rauminhalts nach 
DIN 277 (nur bei Hochbauten) und bei Wohnbauten ggf. die Wohn- und 
Nutzflächenberechnung nach DIN 283, 

2.2.10 dem Bautagebuch. 

3. Verwendungsnachweis 

3.1 Der Zuwendungsempfänger hat den Verwendungsnachweis abweichend von 
Nummer 6.1 ANBest-P bzw. ANBest-Gk der ihm benannten technischen 
bremischen Verwaltung zuzuleiten. Der Verwendungsnachweis ist 
abweichend von Nummer 6.3 ANBest-P bzw. 5.4 ANBest-Gk nach Muster 2 
zu erstellen. Der Nachweis, wann und in welchen Einzelbeträgen die Bau-
ausgaben geleistet wurden, wird durch die Baurechnung (Nummer 2) geführt. 
Die Baurechnung ist abweichend von Nummer 6.5 ANBest-P bzw.  
ANBest-Gk zur Prüfung bereitzuhalten, nur die Berechnungen nach 
Nummer 2.2.9 sind dem Verwendungsnachweis beizufügen. 

3.2 Die Baurechnung ist mindestens fünf Jahre nach Vorlage des Verwendungs-
nachweises aufzubewahren. 
Werden über Teile einer Baumaßnahme (z. B. mehrere Bauobjekte/Bau-
abschnitte) einzelne Verwendungsnachweise geführt, so ist nach Abschluss 
der Baumaßnahme ein zusammengefasster Verwendungsnachweis nach 
Muster 2 aufzustellen. 

4. Zwischennachweis 

Für Baumaßnahmen, deren Durchführung sich über ein Haushaltsjahr hinaus 
erstreckt, ist der Bewilligungsbehörde ein Zwischennachweis über die Ver-
wendung der Zuwendung abweichend von Nummer 6.7 ANBest-P bzw. 
Nummer 6.1 ANBest-Gk nach Muster 3 vorzulegen. 

http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVVLHO&name=VVLHO_44
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http://bremen.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BrVVLHO&name=VVLHO_44_ANL3
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Anlage 5 (zu Nr. 16.2 zu § 44) 

Grundsätze für Förderrichtlinien 

I. Gliederungsschema einer Förderrichtlinie 

Nr. 1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage 

Nr. 2 Gegenstand der Förderung 

Nr. 3 Zuwendungsempfänger 

Nr. 4 Zuwendungsvoraussetzungen 

Nr. 5 Art und Umfang, Höhe der Zuwendung 

Nr. 6 Sonstige Zuwendungsbestimmungen 

Nr. 7 Verfahren 

Nr. 8 Geltungsdauer 

II. Erläuterungen zum Gliederungsschema 

Die Förderrichtlinien müssen sich grundsätzlich im Rahmen der Verwaltungsvor-
schriften zu § 44 LHO halten. Demgemäß sind regelmäßig nur förderungsspezifische 
Besonderheiten, insbesondere Anweisungen zum Verfahren, notwendige Ergän-
zungen zu den VV und - soweit zwingend erforderlich - von den VV abweichende 
Vorschriften, in den Richtlinien zu regeln. Durch die Vorgabe eines Gliederungs-
schemas sollen die Richtlinien vereinheitlicht, gestrafft und Aufstellung, Überprüfung 
und gegebenenfalls Berichtigung vereinfacht werden. 

Zu 1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage 

Da die im Haushaltsplan ausgewiesene Zweckbestimmung einschließlich der 
Erläuterung die Zielsetzung, die mit dem Einsatz von Landesmitteln verfolgt 
wird, nicht selten unvollständig umschreibt, ist es erforderlich, dass der 
Zuwendungszweck präzisiert und erläutert wird. Die Erläuterung sollte knapp 
und aussagefähig sein, d. h. die an die Förderung geknüpften Zielvor-
stellungen müssen so eindeutig bestimmt werden, dass sie im Rahmen 
späterer Erfolgskontrollen als Vergleichsbasis für die Messung und Bewer-
tung des Programmerfolgs geeignet sind. Soweit die Zuwendung dem 
Grunde nach auf Rechtsvorschriften beruht, ist die Rechtsgrundlage anzu-
geben. 

Beispiel: 

„Das Land gewährt (nach ... des Gesetzes ... sowie) nach Maßgabe dieser 
Richtlinien und der Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Landeshaushalts-
ordnung (LHO) Zuwendungen für ... (konkrete Ziele). 

Ein Anspruch des Antragstellers auf Gewährung der Zuwendung besteht 
nicht. Vielmehr entscheidet die Bewilligungsbehörde aufgrund ihres 
pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.“ 

Zu 2. Gegenstand der Förderung 

Hier ist anzugeben, welche Maßnahmen im Einzelnen gefördert werden 
sollen. Da Förderungsgegenstand und Förderungsziel nicht selten 
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übereinstimmen, kann dieser Abschnitt entfallen, wenn die Maßnahmen 
bereits unter Nummer 1 erfasst werden können. Negativabgrenzungen 
sollten nach Möglichkeit vermieden werden. 

Zu 3. Zuwendungsempfänger 

Jede Förderrichtlinie muss den Kreis der Zuwendungsempfänger 
abschließend bezeichnen. Der Zuwendungsempfänger ist der Begünstigte 
der Zuwendung. Es kann sich dabei um natürliche oder juristische Personen 
handeln. Soll der Zuwendungsempfänger die Zuwendung an Dritte weiter-
leiten (Nummer 12 VV zu § 44 LHO), sind die von der Bewilligungsbehörde 
zu beachtenden Verfahrensvorschriften in der Förderrichtlinie näher auszu-
gestalten. 

Zu 4. Zuwendungsvoraussetzungen 

Die zuwendungsrechtlichen Bewilligungsvoraussetzungen sind in Nummer 1 
VV zu § 44 LHO geregelt und vom Zuwendungsempfänger bei der Antrag-
stellung nachzuweisen. In die Förderrichtlinien sind grundsätzlich nur die 
Voraussetzungen aufzunehmen, die zusätzlich zu beachten sind. Bei der 
Aufnahme von zusätzlichen Bewilligungsvoraussetzungen ist ein strenger 
Maßstab anzulegen, um ein Übermaß an Detailregelungen zu vermeiden. Zu 
den speziellen Bewilligungsvoraussetzungen gehört auch die Aufnahme 
einer Bagatellgrenze. Die Einführung einer Bagatellgrenze ist Bestandteil der 
im Rahmen des NdAW-Projekts „Verbesserung der Zuwendungssteuerung“ 
beschlossenen Eckpunkte. Soweit der Verwaltungsaufwand und die Höhe 
der Zuwendung nicht im Verhältnis zueinander stehen, ist in der Regel davon 
auszugehen, dass ein erhebliches öffentliches Interesse für die Zuwendung 
im Sinne von § 23 LHO nicht gegeben ist. Ausgehend von einem durch-
schnittlichen Verwaltungsaufwand ist eine Bagatellgrenze von 500 Euro als 
angemessen zu beurteilen. 

Zu 5. Art und Umfang, Höhe der Zuwendung 

Hier sind festzulegen: 

5.1 Zuwendungsart 
Institutionelle Förderung, Projektförderung 

5.2 Finanzierungsart 

5.2.1 Teilfinanzierung 

5.2.1.1 Anteilfinanzierung 

5.2.1.2 Fehlbedarfsfinanzierung 

5.2.1.3 Festbetragsfinanzierung 

5.2.2 Vollfinanzierung 
Im Interesse einer einheitlichen Entscheidungspraxis ist die Finanzierungsart 
in der Richtlinie konkret zu bezeichnen. Hierbei sollte im Bereich der Projekt-
förderung für Investitionsförderung die Anteilfinanzierung und für Betriebs-
kostenförderung die Festbetragsfinanzierung gewählt werden. Im Bereich der 
institutionellen Förderung sollte im Regelfall die Fehlbedarfsfinanzierung 
Verwendung finden. 
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5.3 Form der Zuwendung 
Hier ist festzulegen, ob die Zuwendung als 

- Zuschuss/Zuweisung oder 

- Darlehen (bedingt oder unbedingt rückzahlbar) gewährt werden soll. 

Die Darlehenskonditionen sollten so weit wie möglich in der Förderrichtlinie 
festgelegt werden. 

5.4 Bemessungsgrundlage 

5.4.1 Um eine einheitliche Entscheidungspraxis sicherzustellen, sind in der 
Förderrichtlinie die zuwendungsfähigen Ausgaben möglichst konkret zu 
bezeichnen. Negativkataloge sollen nur dann Aufnahme finden, wenn dies 
unumgänglich ist. Bei der Förderung von Hochbaumaßnahmen sind die 
Kostengruppen der DIN 276 der Bemessung zugrunde zu legen; einzelne 
Kostengruppen können von der Förderung ausgeschlossen werden. 

5.4.2 Unter diesem Abschnitt sind vornehmlich die Nebenbestimmungen zu 
konkretisieren, die förderungsspezifischer Natur sind und als besondere 
Nebenbestimmungen (vgl. zum Beispiel Nummer 5.3 VV zu § 44 LHO) in den 
jeweiligen Zuwendungsbescheid aufzunehmen sind. 

Zu 6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen 

Unter diesem Abschnitt sind vornehmlich die Nebenbestimmungen zu 
konkretisieren, die förderungsspezifischer Natur sind und als besondere 
Nebenbestimmungen (vgl. zum Beispiel Nummer 5.3 VV zu § 44 LHO) in den 
jeweiligen Zuwendungsbescheid aufzunehmen sind. 
Insbesondere ist auch zu regeln, mit welchen speziellen Auflagen der 
Zuwendungsempfänger zu verpflichten ist, eine spätere Erfolgsmessung und 
-bewertung zu ermöglichen. 
Soweit in manchen Förderbereichen die Erbringung eines bestimmten 
prozentualen Anteils an eigenen Mitteln zur Auflage gemacht wird, ist zu 
regeln, inwieweit bürgerschaftliches Engagement in Form von freiwilligen, 
unentgeltlichen Arbeiten dabei einbezogen werden kann. Dabei ist zu 
beachten, dass unbare Eigenleistungen des Zuwendungsempfängers bei der 
Ermittlung der zuwendungsfähigen Ausgaben grundsätzlich nicht berück-
sichtigt werden können (Nummer 2.7 VV zu § 44 LHO). Bei Eigenleistungen 
entstehen gerade keine Ausgaben. Ihr Wert kann grundsätzlich auch nicht 
fiktiv als zuwendungsfähige Ausgabe angesetzt werden. Bei der Berechnung 
der Eigenanteilsquote können bewertbare Eigenleistungen jedoch einbe-
zogen werden. Für die Berechnung der Eigenanteilsquote sind neben den 
Einnahmen die Eigenleistungen den zuwendungsfähigen Ausgaben zzgl. der 
Eigenleistungen gegenüberzustellen. Die Eigenleistungen sind in einem 
Verwendungsnachweis zu belegen und seitens des Zuwendungsgebers zu 
überprüfen. 

Zu 7. Verfahren 

Die Förderrichtlinien sollten das Verfahren wie folgt regeln: 
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7.1 Antragsverfahren 

- Antragstellung (zum Beispiel Muster, Termine) 

- Antragsweg (zum Beispiel fachliche Beteiligung anderer Stellen) 

- Antragsunterlagen (zum Beispiel Umfang der Antragsunterlagen); sofern 
die zu fördernde Maßnahme mit finanziellen Folgen für Dritte verbunden 
ist (zum Beispiel Kostenerstattungs- oder Beitragspflichten), sollten als 
Antragsunterlagen auch Alternativ- oder Wirtschaftlichkeitsrechnungen 
verlangt werden. 

7.2 Bewilligungsverfahren 
In den Förderrichtlinien sind nur die von den VV zu § 44 LHO abweichenden 
oder sie ergänzenden Regelungen aufzunehmen (zum Beispiel Bewilligungs-
behörde, Muster für Zuwendungsbescheide, förderungsspezifische Maß-
nahmen zur Erfolgskontrolle). 

7.3 Anforderungs- und Auszahlungsverfahren 
Abweichungen von den VV zu § 44 LHO können nur in begründeten Fällen 
zugelassen werden. 

7.4 Verwendungsnachweisverfahren 
Abweichungen von den VV zu § 44 LHO können nur in begründeten Fällen 
zugelassen werden. Im Hinblick auf die erforderliche Kontrolle des 
Programmerfolgs sind Regelungen für die einzelfallbezogene Ergebnis-
prüfung und -bewertung zu treffen. 

7.5 Zu beachtende Vorschriften 
Hier ist folgende „Standardklausel“ aufzunehmen: 

„Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie für 
den Nachweis und die Prüfung der Verwendung und die gegebenenfalls 
erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die Rückforderung 
der gewährten Zuwendung gelten die VV zu § 44 LHO, soweit nicht in den 
Förderrichtlinien Abweichungen zugelassen worden sind.“ 

Zu 8. Geltungsdauer 

Förderprogramme sind zur Überprüfung des Programmerfolgs grundsätzlich 
zu befristen. Daher sind in der Förderrichtlinie die Zeitpunkte anzugeben, zu 
denen die Förderrichtlinie in Kraft und außer Kraft treten soll. Die Geltungs-
dauer sollte fünf Jahre nicht überschreiten. Eine Verlängerung der Laufzeit ist 
nur möglich, wenn zugleich das Ergebnis der Überprüfung vorgelegt wird. Bei 
Fördermitteln aus EU-Programmen kann die Laufzeit der Richtlinie den 
Gesamtzeitraum einer Förderperiode umfassen; eine Überprüfung nach der 
Hälfte der Förderperiode sollte erfolgen. 
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III. Die Anlage 1 zur Nr. 2.6 zur VV-LHO zu § 59 erhält folgende Fassung: 

Anlage 1 (Zu Nr. 2.6 zu § 59) 

Kleinbeträge 

1. Festsetzung von Einnahmen und Ausgaben bei Kleinbeträgen 

1.1 Einnahmen 

1.1.1 Von der Anforderung von Beträgen von weniger als 5 Euro soll abgesehen 
werden, soweit nicht in Nummer 6 etwas anderes bestimmt ist. Im Übrigen ist 
in geeigneten Fällen von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, Urkunden 
und sonstige Schriftstücke unter Postnachnahme zu versenden. 

1.1.2 Ist der Anspruchsgegner ein Sondervermögen der Freien Hansestadt 
Bremen oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts, so tritt unter 
der Voraussetzung, dass Gegenseitigkeit besteht, an die Stelle des Betrages 
von 5 Euro der Betrag von 25 Euro. 

1.2 Ausgaben 
Beträge von weniger als 3 Euro sind nur dann zur Auszahlung anzuordnen, 
wenn der Empfangsberechtigte die Auszahlung ausdrücklich verlangt.  

2. Erhebung und Auszahlung von Kleinbeträgen 

2.1 Erhebung von Einnahmen 
Beträgt der Rückstand weniger als 5 Euro, so ist von der Mahnung abzu-
sehen. Sind von einer Person mehrere Kleinbeträge zu erheben, so ist der 
Gesamtbetrag maßgebend. Die Feststellung des Gesamtbetrages kann bei 
Verzugszinsen sowie in den Fallen unterbleiben, in denen sie einen unan-
gemessenen Verwaltungsaufwand erfordern würde. Ein bei einer einmaligen 
Einnahme oder beim Abschluss eines Kontos nicht entrichteter Kleinbetrag 
von weniger als 5 Euro ist als niedergeschlagen zu behandeln. Ist der 
Anspruchsgegner ein Sondervermögen der Freien Hansestadt Bremen oder 
eine juristische Person des öffentlichen Rechts, so ist Nummer 1.1.2 anzu-
wenden. 

2.2 Leistung von Auszahlungen 
Für Auszahlungen, die die Kasse von sich aus zu veranlassen hat (z. B. 
Rückzahlungen, Überzahlungen), gilt die Kleinbetragsgrenze von weniger als 
5 Euro (Nummer 42.1 zu § 70 LHO). 

3. Einziehung von Kleinbeträgen 

3.1 Verzicht auf Vollstreckungsmaßnahmen und Mahnbescheide 

3.1.1 Bei einem Gesamtrückstand gegenüber der Freien Hansestadt Bremen oder 
der Stadtgemeinde Bremen oder der Stadtgemeinde Bremerhaven von 
weniger als 10 Euro soll - sofern besondere Vorschriften nichts anderes 
bestimmen - von der Einleitung der Vollstreckung (Verwaltungsvoll-
streckungsverfahren nach dem BremGVG) oder dem Antrag auf Erlass eines 
Mahnbescheides (Zwangsvollstreckungsverfahrens nach der ZPO) abge-
sehen werden. Sind von einer Person mehrere Kleinbeträge einzuziehen, so 
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ist der Gesamtbetrag maßgebend Die Feststellung des Gesamtbetrages 
kann bei Verzugszinsen sowie in den Fällen unterbleiben, in denen sie einen 
unangemessenen Verwaltungsaufwand erfordern würde. Ein bei einer 
einmaligen Einnahme oder beim Abschluss des Kontos nicht entrichteter 
Kleinbetrag von weniger als 10 Euro ist nach erfolgloser Mahnung als 
niedergeschlagen zu behandeln. 

3.1.2 In den Fällen der Nummer 3.1.1 entscheidet, sofern die Forderung im 
Verwaltungsvollstreckungsverfahren beizutreiben ist, die Kasse, in den 
anderen Fällen die anordnende Dienststelle.  

3.2 Einstellung weiterer Vollstreckungsmaßnahmen 
Nach erfolgloser Vollstreckung in das bewegliche Vermögen sind weitere 
Maßnahmen nur bei einem Rückstand oder Gesamtrückstand von mehr als 
100 Euro und nur dann einzuleiten, wenn sie in einem angemessenen 
Verhältnis zur Höhe des Anspruchs stehen.  

4. Wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben sowie Teilbeträge 

4.1 Bei wiederkehrenden Einnahmen und Ausgaben sowie Teilbeträgen gilt die 
Kleinbetragsgrenze nach Nummer 2 für den Jahresbetrag eines Anspruchs 
oder einer Verbindlichkeit. Wird ein Anspruch oder ein auszuzahlender 
Betrag in Teilbeträgen festgesetzt, so sollen diese die Kleinbetragsgrenze 
nicht unterschreiten. 

4.2 Die Kleinbetragsgrenze nach Nummer 3 ist bei wiederkehrenden Einnahmen 
erst dann anzuwenden, wenn für das Konto weitere Forderungen nicht mehr 
entstehen (z. B. Beendigung des Mietverhältnisses). 

5. Nebenansprüche 

Bestehen neben einem rückständigen Hauptanspruch auch Nebenansprüche 
(z. B. Verzugszinsen, Stundungszinsen, Mahnkosten), so bezieht sich die 
jeweils geltende Kleinbetragsgrenze auf den Gesamtrückstand. Beträgt der 
Hauptanspruch weniger als 50 Euro und ist er nicht länger als sechs Monate 
rückständig, so kann aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung von der 
Berechnung von Zinsen abgesehen werden. 

6. Ausnahmen 

6.1 Die Nummern 1 bis 5 finden keine Anwendung auf vereinfachte Erhebungs-
verfahren (insbesondere Zug-um-Zug-Geschäfte, Erstattung von Gebühren 
für private Ferngespräche über dienstliche Anschlüsse). 

6.2 Von der Anwendung der Nummern 1 bis 5 kann abgesehen werden bei 
Geldstrafen, Geldbußen, Forderungen mit strafähnlichem Charakter (z. B. 
Zwangsgelder) und bei sonstigen Kleinbeträgen, deren Festsetzung, 
Erhebung oder Einziehung geboten ist. 

6.3 Nummer 6.1 gilt auch, wenn der Anspruchsgegner die Kleinbetragsregelung 
ausnutzt. 

Bremen, den 15. Dezember 2015 

Die Senatorin für Finanzen 
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